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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Nachdem er im August bereits einige Teilaspekte bekanntgegeben hatte, stellte der
Bundesrat Ende November seine Botschaft zur Totalrevision der Bundesverfassung
vor. Den Räten wird die Vorlage in drei Bundesbeschlüssen unterbreitet: der
Nachführung des bestehenden Verfassungstextes und den Reformen von Volksrechten
und Justiz. Bei ersterer handelt es sich um Anpassungen veralteter
Verfassungsbestimmungen an die heutige Verfassungswirklichkeit, die Übernahme
grundlegender Bestimmungen auf Gesetzesebene und von ungeschriebenem
Verfassungsrecht in die Bundesverfassung sowie die Schliessung von Lücken. Dazu
gehören etwa internationale Konventionen zum Schutz der Menschenrechte, oder vom
Bundesgericht anerkannte ungeschriebene Grundrechte wie das Recht auf
Existenzsicherung. Auch die anderen der neu in die Verfassung aufgenommenen
Sozialziele enthalten nichts grundlegend Neues. Ausserdem schreibt die neue
Verfassung den Vorrang der privaten Verantwortung bei der Sicherung der materiellen
Existenz fest. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.11.1996
DIRK STROHMANN

Landes- und Weltausstellungen

Als Zweitrat hiess auch der Nationalrat die Beteiligung der Schweiz an der
Weltausstellung von 2010 in Schanghai (China) gut und bewilligte den Kredit von 20 Mio
Fr. Ein Antrag Rennwald (sp, JU), der die Beteiligung der Schweiz von einer formellen
Verpflichtung Chinas zu einer menschen- und sozialrechtskonformen Politik abhängig
machen wollte, scheiterte deutlich. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.03.2008
HANS HIRTER

Le Conseil national accepte de délivrer une demande de crédit d'engagement d'un
montant de CHF 12.75 millions pour participer à l'exposition universelle de catégorie
A organisée à Dubaï en 2020 et 2021. Le Conseil fédéral assure que la moitié des coûts
sera assumée par des tiers, ce qui permettra de réduire sensiblement le montant que la
Confédération investira dans cette manifestation. Comme rappelé par le rapporteur
francophone de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC),
Fathi Derder (fdp/plr, VD), ce montant est bien inférieur au budget alloué au pavillon
suisse lors de la dernière exposition universelle ayant eu lieu à Milan en 2015. 
Le député Derder ainsi que la rapporteuse germanophone de la commission, Kathy
Riklin (cvp/pdc, ZH), ont rappelé les opportunités que représente une telle
manifestation pour la Suisse. D'un point de vue diplomatique, tout d'abord, la Suisse
peut se profiler en tant que fournisseur de bons offices dans cette région chamboulée
par les conflits, les guerres (notamment celle qui fait rage au Yémen et dans laquelle les
Emirats arabes unis sont impliqués) et les tensions (avec le Qatar et l'Iran). Le conseiller
fédéral Didier Burkhalter précise, par ailleurs, que l'une des thématiques abordées par
le pavillon suisse sera l'eau comme source de paix. Le Parti socialiste et les Verts voient
eux d'un mauvais oeil cette implication des Emirats arabes unis dans ces conflits et
estiment qu'il est discutable de participer à une manifestation organisée par un tel
pays. Ces tensions sont également source d'inquiétudes pour l'Union démocratique du
centre qui y voit un danger pour la sécurité de la manifestation. La députée Glauser-
Zufferey estime, de plus, que si les tensions augmentent, il y a un risque que les
sponsors se désengagent, obligeant de ce fait la Confédération à payer plus que prévu
— un point que le chef du Département fédéral des affaires étrangères a
immédiatement relativisé, précisant que divers scénarios ont été simulés et qu'en cas
d'annulation la Confédération ne payerait que ce qui aura été construit. 
Cette manifestation est, de plus selon Didier Burkhalter, aussi l'occasion de promouvoir
les valeurs qui font la Suisse, telles que les droits de l'Homme. Cet aspect est également
pointé du doigt par le PS, les Verts ainsi qu'Amnesty International qui soulèvent, tous
trois, les problèmes que connait le pays en la matière. L'organisation spécialisée dans la
défense des droits de l'Homme estime toutefois qu'un boycott serait contreproductif
et adopte la même position que les deux partis de gauche, à savoir, profiter de cette
occasion pour thématiser ces questions-là. Didier Burkhalter souligne que les Emirats
arabes unis ont récemment adopté une nouvelle loi sur la protection des travailleurs, et

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2017
KAREL ZIEHLI
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cela très probablement grâce à la pression internationale. De plus, les entreprises qui
construiront le pavillon suisse seront soumises à plusieurs clauses permettant d'éviter
tout abus. 
Les deux rapporteurs de la commission compétente ont finalement insisté sur les
opportunités économiques que représente une telle manifestation. 2.5 millions de
visiteurs sont attendus sur le stand suisse (soit un dixième du total de visiteurs estimé)
ce qui représente une exposition médiatique et touristique très intéressante. De plus,
les Emirats arabes unis sont le premier partenaire économique de la Suisse au Moyen-
Orient. Les échanges entre les deux pays se sont élevés à 9 milliards de francs en 2016,
avec un balance commerciale favorable à la Suisse de 1.5 milliard. Cette exposition est
donc l'occasion de renforcer ce partenariat économique privilégié et de profiler la
Suisse comme un pays d'innovation, dans cette manifestation ayant pour thématique
principale "Connecter les esprits, construire le futur".
Avec le soutien des fractions vertes-libérales, libérales-radicales, démocrates
chrétiennes et bourgeoises démocrates, un soutien sous condition du parti socialiste
et des verts (qui veulent tous deux que la Suisse utilise cette exposition pour
promouvoir ses valeurs démocratiques et humanistes) ainsi qu'un soutien d'une partie
de l'union démocratique du centre, cette demande de crédit est largement plébiscitée
par 128 voix contre 26 et 26 – ces dernières provenant principalement des rangs de
l'UDC et du PS.
Les visiteurs profiteront donc d'un pavillon suisse aux courbes inspirées des tentes des
Bédouins et dans lequel il sera possible de faire une forme de randonnée à travers la
Suisse, avec en guise d'entrée – comme présenté dans les médias par le chef de
Présence Suisse Nicolas Bideau – les salines de Bex suivi, entre autres, de la projection
des plus beaux paysages qui constituent la Suisse. 3

Das Geschäft war im Ständerat völlig unbestritten: Mit 39 zu 0 Stimmen (1 Enthaltung)
schloss sich der Ständerat dem Nationalrat an und stimmte der Teilnahme der Schweiz
an der Weltausstellung Dubai 2020 und dem dafür vom Bundesrat beantragten
Verpflichtungskredit von CHF 12.75 Mio. einstimmig zu. Damit war der Antrag vom
Parlament bewilligt und das Geschäft erledigt. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2017
SAMUEL BERNET

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Vor der Schlussabstimmung über die bereinigte Bürgerrechtsvorlage kam es im
Nationalrat allerdings noch zu einem frauenpolitischen Zwischenspiel. Bär (gp, BE)
plädierte für Rückweisung des Textes zur redaktionellen Überarbeitung. Sie begründete
ihren Antrag damit, dass mit der durchgängigen Verwendung der männlichen Formen
(mit dem einleitenden Verweis, dass damit auch die Frauen mitgemeint seien) nicht nur
die Frauen diskriminiert würden, sondern auch neue rechtliche Institutionen wie zum
Beispiel die Ehe zwischen Männern geschaffen werden, was wohl kaum in der Absicht
der Parlamentsmehrheit liegen dürfte. Nachdem der Präsident der
Redaktionskommission erklärte hatte, dass sich eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe
mit dem Problem der geschlechtsneutralen Formulierungen befasse, lehnte der Rat den
Rückweisungsantrag Bär mit 56 zu 70 Stimmen ab. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.1990
HANS HIRTER

Das revidierte Bürgerrechtsgesetz wird auf Anfang 1992 in Kraft treten. Neben der
Zulassung des Doppelbürgerrechts – diese Bestimmung wird bereits seit Ablaufen der
Referendumsfrist im Juli 1990 angewandt – bringt es als wichtigste Neuerung die
Abschaffung der bisher weltweit einzigartigen Regelung, dass Ausländerinnen durch
Heirat mit einem Schweizer das Bürgerrecht automatisch erworben haben. Für
ausländische Ehepartner beiderlei Geschlechts gilt künftig ein erleichtertes
Einbürgerungsverfahren. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.07.1990
HANS HIRTER
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In Ausführung der im Vorjahr überwiesenen Motion Portmann (cvp, GR) (89.635) legte
der Bundesrat im Oktober seine Botschaft über die erleichterte Einbürgerung junger
Ausländer vor. Er schlug darin einen neuen Verfassungsartikel vor, der festhält, dass der
Bund die Einbürgerung junger, in der Schweiz aufgewachsener Ausländer erleichtert.
Erschwerende Erfordernisse in Bezug auf Wohnsitzdauer in der
Einbürgerungsgemeinde sowie prohibitive kantonale und kommunale
Einbürgerungstaxen wären damit nicht mehr möglich. In einigen Kantonen und
Gemeinden sind derartige Erleichterungen bereits in Kraft oder in Vorbereitung (u.a.
GE, VD und ZH). 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1992
HANS HIRTER

Beide Parlamentskammern hiessen den im Vorjahr vom Bundesrat vorgeschlagenen
Verfassungsartikel für eine Erleichterung der Einbürgerung junger Ausländer und
Ausländerinnen gut. Gemäss den Ausführungen von Bundesrat Koller im Ständerat ist
vorgesehen, dass für in der Schweiz geborene oder in die Schule gegangene
Jugendliche im Alter zwischen 16 und 24 Jahren das Verfahren vereinfacht, die
vorgeschriebene Wohnsitzdauer in der Einbürgerungsgemeinde verkürzt und die
Gebühren reduziert werden sollen. Im Ständerat erwuchs dem Vorschlag keine
Gegnerschaft; im Nationalrat opponierten Schweizer Demokraten (SD) und Lega, die
Autopartei (AP) sowie der Freisinnige Giger (SG). Der neue Verfassungsartikel wurde hier
mit 113 zu 19 Stimmen angenommen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.1993
HANS HIRTER

Der im Vorjahr vom Parlament mit klaren Mehrheiten verabschiedete neue
Verfassungsartikel über die erleichterte Einbürgerung für in der Schweiz
aufgewachsene jugendliche Ausländerinnen und Ausländer kam im Juni zur
Volksabstimmung. Mit diesem Artikel sollte die Grundlage für eine gesetzliche Regelung
geschaffen werden, die – analog zur Einbürgerung von ausländischen Ehepartnern – die
Anforderungen in bezug auf Aufenthaltsdauer und Kosten reduziert und vereinheitlicht
hätte. Gemäss dem bereits vorbereiteten Gesetzesentwurf hätten davon Personen im
Alter zwischen 16 und 24 Jahren profitiert, welche entweder in der Schweiz geboren
sind oder fünf Jahre die Schule besucht und seit ihrer Einreise hier gelebt haben. Von
praktischer Bedeutung für die zur Zeit rund 140'000 Betroffenen wäre vor allem der
Passus gewesen, der die geforderte Wohndauer in der Einbürgerungsgemeinde, welche
heute in vielen Kantonen fünf Jahre beträgt, auf zwei Jahre gesenkt hätte.

Obwohl die Medien wie gewohnt über die Vorlage informierten, fand – im Schatten der
gleichzeitig stattfindenden Entscheidung über die Schaffung schweizerischer UNO-
Blauhelmtruppen – praktisch keine Abstimmungskampagne statt. Von den meisten
politischen Parteien wurde der Verfassungsartikel ebenso unterstützt wie von den
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden und den kirchlichen Organisationen. Für sie
bedeutete es eine Selbstverständlichkeit, diesen gut eingelebten und in der Schweiz
ausgebildeten Personen den Erwerb der Staatsbürgerschaft zu erleichtern. Nicht zuletzt
läge eine vollständige Integration dieser Jugendlichen und die Schaffung von Anreizen
zum dauerhaften Verbleib in unserem Land auch im Interesse der Schweiz. Opposition
kam nur von den Parteien der äusseren Rechten (SD, FP und Lega). Diese
argumentierten, mit der doppelten Anrechnung der zwischen dem 10. und 20.
Altersjahr in der Schweiz verbrachten Jahre und der Zulassung der Doppelbürgerschaft
seien die Einbürgerungsbedingungen für diese Jugendlichen schon heute sehr liberal.
Zudem verdächtigten sie die Befürworter, mit Masseneinbürgerungen die politischen
Widerstände gegen die weitere Zuwanderung von Ausländern brechen zu wollen.

Abstimmung vom 12. Juni 1994

Beteiligung: 46.8%
Ja: 1'114'158 (52.8%) / Stände: 9 2/2
Nein: 994'457 (47.2%) / Stände: 11 4/2

Parolen:
– Ja: FDP, SP, CVP, SVP (2*), GP, LP, LdU, EVP, PdA, EDU; Vorort, SGV, SBV, SGB, CNG.
– Nein: FP, SD, Lega.
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

In der Volksabstimmung sprach sich zwar eine Mehrheit von 52,8 Prozent für den neuen
Verfassungsartikel aus, er scheiterte aber am fehlenden Ständemehr. Am stärksten war

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.1994
HANS HIRTER
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die Zustimmung in der französischsprachigen Schweiz (ohne Wallis); in der deutschen
Schweiz überwogen zwar gesamthaft ebenfalls die Ja-Stimmen, positive
Standesstimmen gab es jedoch nur in Zürich, Bern, Zug, den beiden Basel und
Graubünden. Abgelehnt wurde die Vorlage nicht nur in den ländlichen Kantonen der
Innerschweiz, sondern auch in stark urbanisierten Kantonen des Mittellandes wie
Luzern, Solothurn, Aargau, und St. Gallen sowie im Tessin. Die Vox-Befragung nach der
Abstimmung ergab zudem, dass Frauen, jüngere Personen und besser Ausgebildete
dem neuen Verfassungsartikel am deutlichsten zugestimmt hatten. Die Gegner hatten
häufig keine genaue Vorstellungen über den Inhalt der Vorlage und wollten mit dem
Nein vor allem ihrem Unmut über die hohe Ausländerzahl Ausdruck geben. 9

Im Rahmen der Beratungen über die Totalrevision der Bundesverfassung beschloss das
Parlament, das Recht auf eine erleichterte Einbürgerung für staatenlose Kinder in den
Text aufzunehmen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.1998
HANS HIRTER

Der Ständerat überwies in der Frühjahrssession die im Vorjahr vom Nationalrat
gutgeheissene Motion Hubmann (sp, ZH; Mo. 98.3582) für die automatische
Einbürgerung von in der Schweiz aufgewachsenen Ausländern lediglich in
Postulatsform. Zum Zeitpunkt dieses Entscheids lief schon die Vernehmlassung über
ein umfassenderes Projekt des EJPD zur Revision der Einbürgerungsbestimmungen.
Ende 2001 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament seine Vorschläge. Er beantragte,
wie bereits in der am Ständemehr gescheiterten Vorlage von 1994, eine
Vereinheitlichung der erleichterten Einbürgerung für in der Schweiz aufgewachsene
Jugendliche. Kinder von in der Schweiz wohnhaften Ausländerpaaren, bei denen
mindestens ein Elternteil in der Schweiz aufgewachsen ist (sog. 3. Generation), sollen
bei der Geburt automatisch eingebürgert werden. Für die ordentliche Einbürgerung soll
die Wohnsitzfrist von zwölf auf acht Jahre verkürzt und die Gebühren auf die reinen
Verwaltungskosten reduziert werden. Zudem möchte der Bundesrat ein
Beschwerderecht gegen Ablehnungsentscheide von kommunalen Behörden einführen.
Um ein allfälliges Debakel in der Volksabstimmung zu vermeiden, gliederte der
Bundesrat seine Vorschläge in drei separate Revisionspakete (automatische
Einbürgerung, erleichterte und ordentliche Einbürgerung, Beschwerderecht); sowohl
für die erleichterte als auch für die automatische Einbürgerung sind zudem
Verfassungsrevisionen erforderlich. In der vorangegangenen Vernehmlassung hatte sich
die SVP gegen die meisten Neuerungen gewehrt; die SD lehnten die ganze Revision ab.
Die CVP sprach sich gegen die automatische Einbürgerung der 3. Generation aus und
schlug vor, dass in diesen Fällen das Bürgerrecht nur auf Antrag der Eltern ohne weitere
Formalitäten erteilt werden soll. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.2001
HANS HIRTER

Der Nationalrat nahm in der Sommersession die Beratungen über die Ende 2001 vom
Bundesrat vorgeschlagene Revision der Einbürgerungsbestimmungen auf und setzte
sie in der Herbstsession fort. Nichteintretensanträge von Maspoli (lega, TI) und Hess (sd,
BE) wurden mit 125:32 Stimmen abgelehnt. Eine von der SVP unterstützte
Kommissionsminderheit bekämpfte die vom Bundesrat im Hinblick auf eventuelle
Referenden und Volksabstimmungen vorgenommene Unterteilung der Reform in
einzelne Teilvorlagen. Sie beantragte die Rückweisung an den Bundesrat mit dem
Auftrag, anstelle der vorliegenden drei Gesetzesrevisionen (automatische Einbürgerung,
erleichterte und ordentliche Einbürgerung, Beschwerderecht) und zwei
Verfassungsrevisionen (erleichterte resp. automatische Einbürgerung) nur je eine
Vorlage auf Gesetzes- und Verfassungsebene vorzulegen. Auch dieser
Rückweisungsantrag wurde mit 122:36 Stimmen deutlich verworfen.

In der Detailberatung geriet die vom Bundesrat vorgeschlagene und von der CVP und
den Liberalen unterstützte Verkürzung der minimalen Wohnsitzdauer für die
ordentliche Einbürgerung von zwölf auf acht Jahre von zwei Seiten unter Beschuss,
konnte sich aber durchsetzen: SP und Grüne verlangten eine Reduktion auf sechs
Jahre, die SVP und eine klare Mehrheit der FDP wollten die bisherigen zwölf Jahre
beibehalten. Bei den Bestimmungen über die erleichterte Einbürgerung von in der
Schweiz aufgewachsenen Ausländern lehnte der Rat die von der SVP beantragte
Verschärfung ab, dass diese nur für Personen gelten soll, die in der Schweiz geboren
sind, und nicht auch für diejenigen, welche mindestens fünf Jahre der obligatorischen
Schulzeit in der Schweiz absolviert haben. In der Gesamtabstimmung unterstützten die
SP, die FDP, die CVP, die GP und die LP die neuen Bestimmungen über die ordentliche
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und die erleichterte Einbürgerung ohne Gegenstimme, die SVP lehnte sie mit 38:5
Stimmen ab.

Bei der vom Bundesrat vorgeschlagenen Neuerung, dass Kinder der so genannt dritten
Generation automatisch eingebürgert werden sollen, war der Widerstand stärker.
Gemäss der Definition des Bundesrates handelt es sich dabei um Kinder, bei denen
mindestens ein Elternteil während fünf Jahren die obligatorischen Schulen in der
Schweiz besucht hat und bei der Geburt des Kindes seit mindestens fünf Jahren eine
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt. Die SVP lehnte diese Neuerung
rundweg ab. Bei der CVP und der FDP gab es Bedenken, dass damit die Rechte der
Eltern beeinträchtigt würden. Beispielsweise würden damit bei Familien aus Staaten,
welche die Doppelbürgerschaft verbieten, die Kinder automatisch eine andere
Staatsangehörigkeit erhalten als ihre Eltern. Die FDP sprach sich deshalb für ein Recht
auf Einbürgerung aus, das aber nicht automatisch erteilt würde, sondern nur auf
Gesuch der Eltern. Durchgesetzt hat sich schliesslich die von der CVP vorgeschlagene
Variante, dass die Eltern bei der Geburt auf die Bürgerrechtserteilung verzichten
können, und das Kind diese Erklärung bei Erreichen der Volljährigkeit widerrufen kann.
Schliesslich stimmte der Nationalrat dem Beschwerderecht gegen als willkürlich oder
diskriminierend empfundene kommunale Einbürgerungsentscheide gegen den
Widerstand der SVP und einer Mehrheit der FDP-Fraktion zu. Nach Abschluss der
Beratungen erklärte die SVP-Fraktion, dass sie gegen alle drei Gesetzesrevisionen das
Referendum ergreifen werde. 11

In der Differenzbereinigung stimmte der Nationalrat der Version der kleinen Kammer
zu. Dabei beantragte die bürgerliche Kommissionsmehrheit insbesondere, auf das
Beschwerderecht zu verzichten. Sie begründete dies mit dem in der Zwischenzeit
erfolgten Bundesgerichtsurteil, wonach sich dieses Beschwerderecht bereits auf die
neue Bundesverfassung stützen könne. Eine explizite Erwähnung auf Gesetzesstufe sei
deshalb nicht erforderlich. Dem widersprachen die Vertreter der SP und der GP in der
SPK, welche mit einem Minderheitsantrag eine klare Bestätigung des
Bundesgerichtsurteils auch auf Gesetzesstufe forderten. Ebenfalls eine Regelung des
Beschwerderechts, allerdings dessen Verbot, forderte die SVP. Da es sich bei den
Einbürgerungen um politische und nicht um administrative Entscheidungen handle,
solle auch eine Beschwerde an das Bundesgericht ausgeschlossen sein. Beide Anträge
wurden ebenso abgelehnt wie der Antrag Fischer (fdp, AG), welcher das
Beschwerderecht beibehalten, jedoch auf die Überprüfung der korrekten und fairen
Durchführung des Verfahrens beschränken wollte. Vor der Schlussabstimmung wurde
im Ständerat nochmals betont, dass der Verzicht auf das Beschwerderecht in beiden
Kammern aus diametral entgegengesetzten Gründen erfolge. Zur Bekräftigung dieser
Position gab der Ständerat in der Dezembersession auf Antrag seiner Kommission mit
25 zu 9 Stimmen einer parlamentarischen Initiative Pfisterer (fdp, AG) Folge, welche das
Beschwerderecht auf die faire und korrekte Durchführung des Verfahrens beschränkt
und den Entscheid über das für kommunale Einbürgerungsakte zuständige Organ den
Kantonen überlässt.

Die vom Parlament in der Herbstsession verabschiedete neue Bürgerrechtsregelung
enthält folgende wichtige Neuerungen: Verkürzung der minimalen Wohnsitzdauer für
die ordentliche Einbürgerung von zwölf auf acht Jahre, Vereinheitlichung und
Lockerung der Vorschriften über die erleichterte Einbürgerung von in der Schweiz
aufgewachsenen Ausländern sowie die automatische Einbürgerung von Kindern der so
genannt dritten Generation, wobei die Eltern bei der Geburt auf die
Bürgerrechtserteilung an das Kind verzichten können. In der Schlussabstimmung über
die beiden Verfassungs- und die drei Gesetzesrevisionen stimmte im Nationalrat die
SVP fast geschlossen mit Nein; bei demjenigen Gesetz, worin auf eine explizite Regelung
des Beschwerderechts verzichtet wurde (BG über den Verlust und Erwerb des
schweizerischen Bürgerrechts), befand sich auch rund ein Drittel der FDP-Fraktion in
der Opposition. Der Vertreter der Schweizer Demokraten kündigte das Referendum
gegen die Gesetzesrevisionen an. Im Ständerat herrschte Einstimmigkeit mit Ausnahme
beim BG über den Verlust und Erwerb des schweizerischen Bürgerrechts
(Beschwerderecht). 12
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Am 26. September kamen zwei der vom Parlament im Vorjahr verabschiedeten
Einbürgerungsvorlagen in die Volksabstimmung. Die eine strebte eine Vereinheitlichung
und Lockerung der Vorschriften über die erleichterte Einbürgerung von in der Schweiz
aufgewachsenen Ausländern an. Hier ging es primär darum, die von einigen Kantonen
(GE, VD, FR, NE, JU, BE, BS und ZH) nach der Ablehnung einer ähnlichen Vorlage im
Jahre 1994 eingeführten Lockerungen (Gebührenreduktion, kürzere Wohnfristen) zu
vereinheitlichen und auf die ganze Schweiz auszudehnen. Die zweite Vorlage
postulierte die automatische Einbürgerung von Kindern der dritten Generation.
Gemeint waren damit Kinder, deren Eltern die schweizerische Staatsbürgerschaft nicht
haben, von denen aber mindestens ein Elternteil in der Schweiz zur Schule gegangen ist
und seit minimal fünf Jahren über eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung
verfügt.

Wie nicht anders zu erwarten war, kam es zu einer von den Gegnern dominierten
heftigen und emotionalen Kampagne. Dabei waren die Befürworter insofern im
Hintertreffen, als der Einsatz und die Werbung nicht nur der FDP, der CVP und der
Unternehmerverbände, sondern auch der Linken und der Gewerkschaften sehr
zurückhaltend waren. Erst kurz vor der Abstimmung, als klar wurde, dass die in frühen
Meinungsumfragen prognostizierte Zustimmung kaum eintreten würde, riefen die
Parteivorsitzenden der FDP, der CVP, der SP und der GP in einem gemeinsamen Inserat
zu einem Ja auf. Von der Wirtschaft beteiligte sich nur der Arbeitgeberverband, nicht
aber Economiesuisse an der Kampagne. Der zuständige Departementsvorsteher
Blocher, welcher als Nationalrat gegen die Neuerungen votiert hatte, beschränkte sich
darauf, über die Zustimmung des Bundesrats zu informieren sowie die Vor- und
Nachteile der neuen Verfassungsbestimmungen darzulegen. Immerhin setzten sich
praktisch sämtliche gedruckten Medien in ihrem redaktionellen Teil für die
Bürgerrechtsvorlagen ein. 

Auf der anderen Seite malten die SVP, die SD und diverse gegnerische Komitees die
Gefahr einer „Masseneinbürgerung“ von nicht assimilierten Einwanderern aus fremden
Kulturen an die Wand. Ihre Plakate und Inserate weckten den Eindruck, dass kriminelle
Ausländer problemlos zu einem Schweizerpass kommen würden und brachten die
gehäuft auftretenden Geschwindigkeitsexzesse von jugendlichen Autofahrern aus dem
ehemaligen Jugoslawien in einen Zusammenhang mit den Abstimmungsvorlagen. Die
Walliser Jungsektion der SVP ging sogar soweit, auf Plakaten zu suggerieren, dass mit
der neuen Regelung auch der islamistische Terrorist Bin Laden das Schweizer
Bürgerrecht erhalten würde. Ein weiteres Argument der SVP und der SD war, dass es
dem Bundesrat und den anderen Parteien nur darum gehe, mittels
Masseneinbürgerungen die Ausländerstatistik zu manipulieren und damit ihren Kampf
für eine restriktive Einwanderungspolitik zu behindern. 

Bei einer hohen Stimmbeteiligung von fast 54% lehnten Volk und Stände am 26.
September beide Einbürgerungsvorlagen ab: die erleichterte Einbürgerung von in der
Schweiz aufgewachsenen Ausländern mit 1'106'529 zu 1'452'453 Stimmen (56,8% Nein),
die automatische Einbürgerung von Kindern der dritten Generation etwas knapper mit
1'238'912 zu 1'322'587 Stimmen (51,6% Nein) . Zustimmung fand die erste Vorlage in den
Kantonen Basel-Stadt, Freiburg, Waadt, Neuenburg, Genf und Jura, die zweite
zusätzlich noch in Bern. Am grössten war die Opposition mit Nein-Stimmenanteilen
zwischen 70 und 75% in kleinen Innerschweizer Kantonen (UR, SZ, OW, NW und GL)
sowie in Appenzell-Innerrhoden und Thurgau. Der Gegensatz zwischen zustimmender
Romandie und ablehnender Deutschschweiz wurde dadurch etwas gemildert, als neben
Basel auch die meisten anderen grossen deutschsprachigen Städte (u.a. Bern, Biel,
Luzern, Zürich) zugestimmt hatten. Auffallend waren am Ergebnis zwei Dinge: erstens,
dass mit Ausnahme von Basel-Stadt alle Deutschschweizer Kantone, welche 1994 der
erleichterten Einbürgerung für die zweite Generation noch zugestimmt hatten (ZH, BE,
ZG, BL und GR), nun ebenfalls Nein-Mehrheiten aufwiesen; und zweitens, dass die
Vorlage für die zweite Generation, welche auf Bundesebene eingeführt hätte, was für
rund die Hälfte der Schweiz bereits seit rund zehn Jahren gilt, stärker abgelehnt wurde,
als die grundlegende Neuerung der automatischen Bürgerrechtserteilung an die
sogenannte dritte Generation. Die Vox-Analyse zeigte, dass das Abstimmungsverhalten
zu einem guten Teil von der grundsätzlichen Einstellung zu Ausländern sowie von
persönlichen positiven oder negativen Erfahrungen im Zusammenleben mit diesen
geprägt gewesen war. Eine weitere Konfliktlinie bestand zwischen Links und Rechts: Die
Linke hatte den beiden Vorlagen zugestimmt, während Personen, die sich als rechts
stehend bezeichneten, mehrheitlich dagegen waren. Sympathisanten der SP stimmten
zu mehr als 80% dafür, Sympathisanten der SVP lehnten zu über 90% ab; die
Anhängerschaft der FDP und der CVP war je hälftig gespalten. 
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Abstimmung vom 26. September 2004

Bundesbeschluss über die erleichterte Einbürgerung (2. Generation)

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1'106 529 (43,2%) / 5 1/2 Stände
Nein: 1'452'453 (56,8%) / 15 5/2 Stände

Parolen: Ja: SP, FDP (2*), CVP, GP, LP, EVP; SGB, Travail.Suisse, Arbeitgeberverband. 
Nein: SVP, SD, EDU, Lega, FP. 
keine Parole: Economiesuisse, SGV, SBV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Bundesbeschluss über die automatische Einbürgerung (3. Generation)

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1'238'912 (48,4%) / 6 1/2 Stände
Nein: 1'322'587 (51,6%) / 14 5/2 Stände

Parolen: Ja: SP, FDP (3*), CVP, GP, LP, EVP; SGB, Travail.Suisse, Arbeitgeberverband.
Nein: SVP, SD, EDU, Lega, FP. 
keine Parole: Economiesuisse, SGV, SBV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 13

Das Reformpaket Bürgerecht hatte aus zwei Verfassungs- und drei Gesetzesvorlagen
bestanden. Nach der Ablehnung der beiden Verfassungsrevisionen in der
Volksabstimmung fielen auch die zwei zugehörigen Gesetzesänderungen aus den
Traktanden. Darin wäre unter anderem auch die Verkürzung der minimalen
Anwesenheitsdauer in der Schweiz von zwölf auf acht Jahre und der Wohnsitzdauer in
der Gemeinde auf drei Jahre für die ordentliche Einbürgerung enthalten gewesen. Die
dritte Gesetzesänderung war nicht mit dem Referendum bekämpft worden und kann,
da sie sich auf geltendes Verfassungsrecht abstützt, in Kraft gesetzt werden. Sie
schreibt vor, dass auf allen drei Entscheidungsebenen (Bund, Kantone, Gemeinden) nur
noch kostendeckende Einbürgerungsgebühren zulässig sind. Die Gemeinden haben
damit kein Recht mehr, einkommensabhängige „Einkaufssummen“, welche bisher bis zu
mehr als zehntausend Franken ausmachen konnten, zu verlangen. Da diese Einnahmen
bei Gemeinden und Kantonen für 2005 bereits budgetiert waren, sahen die
Bundesbehörden eine Inkraftsetzung auf Anfang 2006 vor. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2004
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr liefen zwei Vernehmlassungen zu Gesetzesrevisionen im Bereich der
Einbürgerungsbestimmungen. Der Vorschlag der Staatspolitischen Kommission des
Nationalrats sieht vor, Ausländern der dritten Generation auf eigenen Antrag oder auf
Antrag ihrer Eltern das Bürgerrecht ohne weitere Hürden zu verleihen. Der
umfassendere Reformvorschlag des Bundesrats zielt auf eine Angleichung der
kantonalen Einbürgerungsverfahren ab. Er fordert unter anderem eine Verkürzung der
Aufenthaltsdauer sowie das Vorhandensein einer Niederlassungsbewilligung (Kategorie
C) als Bedingung für eine Einbürgerung. In der Vernehmlassung zeigten sich die
klassischen Gräben der Einbürgerungsdiskussion. Die SVP wehrte sich gegen die „quasi
automatische Einbürgerung“ der dritten Generation und, zusammen mit der FDP, gegen
eine Verkürzung der Aufenthaltsdauer. Sie forderte im Gegenzug weitere
Verschärfungen wie die Bereitschaft, Militärdienst zu leisten oder Kenntnisse der
Schweizer Geschichte. Die CVP, die SP und die Grünen äusserten sich grösstenteils
positiv zu den Vorschlägen. Allerdings kritisierte Links-Grün die C-Ausweis-Bedingung.
Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat liess sich ebenfalls vernehmen und kritisierte,
dass der Aufenthalt im Asylstatus nicht an die Aufenthaltsdauer angerechnet wird. 15
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Nachdem der Entwurf zur Totalrevision des Bundesgesetzes über das Schweizer
Bürgerrecht letztes Jahr in die Vernehmlassung gegeben worden war, unterbreitete der
Bundesrat dem Parlament die Botschaft zur Gesetzesänderung. Die Änderungen
betrafen die Angleichung des Integrationsbegriffs an das Ausländerrecht, die
Niederlassungsbewilligung als Voraussetzung für die ordentliche Einbürgerung, die
Reduktion der Aufenthaltsdauer von zwölf auf acht Jahre sowie die Harmonisierung der
kantonalen und kommunalen Wohnsitzfristen. Der Vorschlag des Bundesrats kam bei
SVP- und FDP-Politikern nicht gut an. Während die verkürzte Aufenthaltsdauer für die
SVP inakzeptabel war, wurde sie von der SP begrüsst. Eine Allianz aus SP, Grünen und
SVP innerhalb der SPK des Nationalrats beantragte Nichteintreten. Der Nationalrat wird
sich voraussichtlich in der nächsten Frühjahrsession damit beschäftigen. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.05.2011
NADJA ACKERMANN

Die staatspolitische Kommission des Nationalrates war 2011 nicht auf den erwähnten
Entwurf der Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes eingetreten. Dieser Antrag sollte
eigentlich im Frühjahr 2012 von der grossen Kammer beraten werden. Am 24. Februar
des Berichtjahres machte jedoch die Kommission eine Kehrtwende und beschloss mit
16 zu 6 Stimmen doch auf die Vorlage einzutreten. Da noch keine Detailberatungen
durchgeführt werden konnten, wurde die Vorlage aus dem Sessionsprogramm
gestrichen. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.02.2012
NADJA ACKERMANN

Nachdem die Unschlüssigkeit der staatspolitischen Kommission des Nationalrates im
Vorjahr eine Verzögerung verursacht hatte, konnte 2013 die Totalrevision des
Bürgerrechtsgesetzes im Parlament beraten werden. Die Revision drängte sich nicht
nur auf, weil das 1952 in Kraft getretene Gesetz durch die vielen Teilrevisionen
unleserlich geworden war, sondern auch, weil es an die revidierten Bestimmungen im
Ausländer- und Asylgesetz angepasst werden musste. Durch die Totalrevision sollte das
Einbürgerungsverfahren harmonisiert und der Integrationsbegriff an das
Ausländerrecht angeglichen werden. Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Neuerungen
sahen unter anderem eine Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) – Bürger der EU-17
und EFTA-Staaten erhalten diese nach fünf Jahren – als Voraussetzung für die
ordentliche Einbürgerung, eine Herabsetzung der Aufenthaltsdauer von zwölf auf acht
Jahre, Ordnungsfristen für die Erstellung von Erhebungsberichten und die
Harmonisierung der kantonalen und kommunalen Wohnsitzfristen vor. Im März befasste
sich der Nationalrat als Erstrat mit der Vorlage. In der hitzigen Debatte zeichneten sich
zwei Fronten ab: Während der SVP die Verschärfungen zu wenig weit gingen, lehnten
die SP und die Grünen eine Erhöhung der Hürden mittels Voraussetzung der
Niederlassungsbewilligung ab. Nach der siebeneinhalbstündigen Beratung überwies der
Nationalrat mit 80 Mitteparteistimmen zu 61 linken Stimmen bei 40 Enthaltungen aus
der SVP eine erheblich abgeänderte Vorlage an den Zweitrat: Eine Einbürgerung sollte
erst nach zehn Jahren möglich sein, wobei drei Aufenthaltsjahre in den letzten fünf
Jahren vor Einreichung des Gesuchs liegen müssen und der Aufenthalt bei einer
vorläufigen Aufnahme (F-Ausweis) nicht mehr angerechnet würde. Weiter sollen den
Jugendlichen die Aufenthaltsjahre zwischen dem 10. und 20. Lebensjahr nicht mehr
doppelt angerechnet werden können. Ebenfalls sollen gute Sprachkenntnisse in Wort
und Schrift sowie die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder Schulbesuch für die
Einbürgerung erforderlich sein. Während der Ständerat der Niederlassungsbewilligung
als Einbürgerungsvoraussetzung zustimmte, kehrte er in anderen Punkten zur Version
des Bundesrates zurück. So sprach sich die kleine Kammer mit 31 zu 5 Stimmen für eine
Mindestaufenthaltsdauer von acht Jahren aus, wobei die vorläufige Aufnahme
angerechnet würde und für Jugendliche erleichterte Bedingungen gelten sollen.
Bezüglich der Sprachkenntnisse schlug der Ständerat einen Kompromiss vor: Der
Gesuchstellende soll sich zwar gut verständigen können, nicht aber notwendigerweise
auch schriftlich. In der Differenzbereinigung zeigte sich der Nationalrat wenig
kompromissbereit. In der Debatte um die Mindestaufenthaltsdauer wollten sich die SP,
die Grünen und die Grünliberalen dem Ständerat anschliessen, die SVP hingegen an der
bestehenden Regelung von zwölf Jahren festhalten. Schliesslich beharrte der Rat mit
134 zu 53 SVP-Stimmen darauf, dass nur nach einer zehnjährigen Aufenthaltsdauer ein
Einbürgerungsgesuch gestellt werden kann. Bezüglich der sprachlichen Anforderungen
sowie der Anrechenbarkeit der vorläufigen Aufnahme blieb der Nationalrat bei seiner
Position. Offener zeigte er sich bei der Frage nach der erleichterten Einbürgerung von
Jugendlichen. Einem Vorschlag der Grünliberalen folgend sollen nicht die
Aufenthaltsjahre zwischen dem zehnten und dem zwanzigsten Lebensjahr doppelt
angerechnet werden, sondern jene zwischen dem fünften und dem fünfzehnten
Lebensjahr, dies mit der Begründung, dass diese Zeit mit der Schulzeit zusammenfalle.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.11.2013
NADJA ACKERMANN

01.01.90 - 01.01.20 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



2014 wird der Ständerat über diesen Vorschlag befinden müssen. 18

Der Entwurf einer Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes befand sich 2014 in der
Differenzbereinigung. Einig waren sich die Räte anfänglich nur über die Verschärfung,
die neu eine Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) als Voraussetzung für ein
Einbürgerungsgesuch vorsah. Mit dieser Änderung wollte der Bundesrat den
Schwerpunkt vom Zählen von Aufenthaltsjahren auf die Integration verlagern. In den
verbliebenen Streitpunkten zeigte sich der Ständerat weiterhin wenig
kompromissbereit und verharrte weitgehend in seiner der bundesrätlichen Linie
nahestehenden Position. So sollte nach Meinung einer knappen ständerätlichen
Mehrheit (22 zu 19 Stimmen bei einer Enthaltung) die Mindestaufenthaltsdauer von
zwölf auf acht Jahre gesenkt werden, wobei die Jahre der vorläufigen Aufnahme (F-
Ausweis) weiterhin (28 zu 14 Stimmen) und die Jahre zwischen dem 10. und dem 20.
Lebensjahr doppelt angerechnet werden könnten. Weiter sollten Kantone eine
Mindestaufenthaltsdauer von höchstens drei Jahren verlangen können. Einzig bei den
Sprachkenntnissen lenkte die kleine Kammer ein: Sie entschied mit 25 zu 16 Stimmen,
dass Einbürgerungswillige sich künftig in Wort und Schrift in einer Landessprache
verständigen können müssten. 
Auch der Nationalrat zeigte sich wenig kompromissbereit. So hielt eine Mitte-Rechts-
Mehrheit an ihren Beschlüssen von zehn Jahren Mindestaufenthaltsdauer (112 zu 65
Stimmen bei 14 Enthaltungen) und einer Doppelanrechnung der Jahre zwischen dem 5.
und 15. Lebensjahr (112 zu 67 Stimmen bei 2 Enthaltungen) fest. Ein Vorschlag der GLP,
eine vorläufige Aufnahme hälftig anzurechnen, wurde abgelehnt. Der kleinen Kammer
entgegen kam der Nationalrat bei den Sprachanforderungen durch das Weglassen des
Adverbs „gut“ (109 zu 82 Stimmen bei 2 Enthaltungen) sowie bei den kantonalen
Mindestaufenthalten, für die er neu die Spanne von zwei bis fünf Jahren (124 zu 64
Stimmen bei einer Enthaltung) vorsah. Der Ständerat erwiderte diesen Schritt und
stimmte im letztgenannten Punkt dem Nationalrat zu. Für die verbliebenen drei
materiellen Differenzen wurde eine Einigungskonferenz eingesetzt. Das Resultat deren
Beratungen war eine Lösung in der Mitte: Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt neu
zehn Jahre. Dabei sollten die Aufenthaltsjahre zwischen dem 8. und dem mit dem
Mündigkeitsalter übereinstimmenden 18. Lebensjahr doppelt und jene der vorläufigen
Aufnahme hälftig angerechnet werden. Obwohl diese Lösungen weder von Links noch
von Rechts als optimal angesehen wurden, stimmten beide Räte der Gesetzesrevision
nach einer zweijährigen Diskussion zu: der Nationalrat mit 128 zu 55 Stimmen bei einer
Enthaltung und der Ständerat mit 26 zu 9 Stimmen bei 7 Enthaltungen. In der
Schlussabstimmung kam es zu keinen Überraschungen mehr und der Nationalrat hiess
die Vorlage mit 135 zu 60 Stimmen bei 2 Enthaltungen und der Ständerat mit 29 zu 12
Stimmen bei 4 Enthaltungen gut. Die SP und die Grünen lehnten die Revision des
Bürgerrechtsgesetzes als „mutlos“ ab. Richtig befriedigen vermochte diese „Mitte-
Lösung“ niemanden: Während sich die SP und die Grünen von Beginn an gegen eine
Verschärfung der Einbürgerungsbedingungen gewehrt hatten, beklagte die SVP eine
Verwässerung und Verweichlichung der Vorschriften. 19
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Die 2013 beschlossenen Einbürgerungsvoraussetzungen im Kanton Bern könnten
bundesrechtskonform ausgelegt werden, weshalb der Bundesrat dem Parlament die
Gewährleistung der neuen Verfassungsbestimmung beantragte. Die Initianten der
neuen Bestimmungen freuten sich über diesen Entscheid, legten ihrerseits aber die
Bestimmungen anders aus als der Bundesrat. Ihrer Meinung nach lasse die
Formulierung keinen Spielraum zu. 20
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DATUM: 12.11.2014
NADJA ACKERMANN

Mitte Juni 2016 gab der Bundesrat die Inkraftsetzung des revidierten
Bürgerrechtsgesetzes und der entsprechenden Verordnung auf den 1. Januar 2018
bekannt. Ab diesem Zeitpunkt gelten verschärfte Bestimmungen für die Einbürgerung.
So müssen einbürgerungswillige Personen im Besitz einer Niederlassungsbewilligung
(anstatt wie bisher einer Aufenthaltsbewilligung) sein, müssen Kenntnisse in einer
Landessprache vorweisen können und dürfen weder vorbestraft sein noch Sozialhilfe
beziehen. In der Folge startete die SP, ausgelöst durch einen Appell von SP-Nationalrat
Cédric Wermuth (AG), eine Kampagne zur „Masseneinbürgerung“: Sie rief alle in der
Schweiz wohnhaften Ausländerinnen und Ausländer dazu auf, sich so bald als möglich
einbürgern zu lassen, und stellte zu diesem Zweck sogar Einbürgerungsberater zur
Verfügung. Es sei ihre „staatspolitische Verantwortung, die Integration zu fördern“,
begründete Wermuth die Bestrebungen der SP, möglichst viele von den Vorzügen des
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Schweizer Passes zu überzeugen, gegenüber dem „Blick“. 
Im rechten Lager stiess die Kampagne auf Unverständnis und Häme; die „Weltwoche“
warf der SP vor, damit nur ihre eigene Wählerbasis vergrössern zu wollen. Christoph
Mörgeli (svp, ZH) liess sich in einem Weltwoche-Artikel gar zur Behauptung hinreissen,
die schrittweise Öffnung der Schweiz, insbesondere gegenüber Europa, sei eine
unmittelbare Folge der grossen Zahl an Einbürgerungen von EU-Ausländern und – mit
Bezug zur Abstimmung über Schengen/Dublin – „was 2005 die Gnade des Volkes fand,
wäre zehn Jahre zuvor ohne Einbürgerungen noch klar gescheitert.“ 
Im November 2016 wurde bekannt, dass sich im Hinblick auf die höheren Hürden ab
2018 auch der Vorstand der KKJPD dafür einsetzte, dass Kantone und Gemeinden
vermehrt aktiv auf einbürgerungsberechtigte Personen zugehen sollen. 21

Äussere Sicherheit

Wenige Tage nachdem das Parlament das Nachrichtendienstgesetz verabschiedet hatte,
begannen die Gegner des Gesetzes Anfang Oktober 2015 mit der
Unterschriftensammlung für das bereits vorher angekündigte NDG-Referendum.
Jungsozialisten, Grüne, die Piratenpartei, die Alternative Liste, die GSoA, der Verein
Grundrechte Schweiz sowie das Bündnis Digitale Gesellschaft schlossen sich dazu zum
„Bündnis gegen den Schnüffelstaat“ zusammen. Starthilfe erhielt die Allianz sogar aus
dem Ausland: Nils Muižnieks, Menschenrechtskommissar des Europarats, kritisierte kurz
vor der Schlussabstimmung im Parlament die geplanten Beschaffungsmassnahmen und
sah das in der EMRK verankerte Recht auf Respektierung des Privatlebens durch
Staatstrojaner in Gefahr. Anfang Dezember beschloss dann auch die SP an ihrer
Delegiertenversammlung, dem „Bündnis gegen den Schnüffelstaat“ beizutreten. Bis zum
Ablauf der Referendumsfrist am 14. Januar 2016 reichten die NDG-Gegner gut 56'000
gültige Unterschriften bei der Bundeskanzlei ein, womit das Referendum
zustandegekommen ist und das Volk das letzte Wort zum NDG haben wird. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.01.2016
KARIN FRICK

Rechtshilfe

Der Ständerat hat in der Wintersession einstimmig einer zehnjährigen Verlängerung des
bis 2013 befristeten Bundesgesetzes über die Zusammenarbeit mit den internationalen
Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts
zugestimmt. Damit bleibt die Schweiz in der Lage, den internationalen Ad-hoc-
Gerichten in Ex-Jugoslawien und in Ruanda sowie deren Folgegerichten Rechtshilfe
leisten zu können. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2012
NADJA ACKERMANN

Wenig Anlass zu Diskussionen gab eine Teilrevision des Bundesgesetzes über die
Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender
Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Die beantragte Änderung sah vor, dass
das auf Ende 2013 befristete Bundesgesetz weitere zehn Jahre in Kraft bleiben soll,
damit die Zusammenarbeit der Schweiz mit den Gerichten für Ex-Jugoslawien und
Ruanda, dem Spezialgerichtshof für Sierra Leone und dem Internationalen
Residualmechanismus für die Ad-hoc-Strafgerichte weiterhin geregelt ist. Nach dem
Ständerat brachte auch der Nationalrat keine Änderungsvorschläge an, worauf die
Vorlage in der Schlussabstimmung im Ständerat einstimmig und in der grossen Kammer
mit 187 zu 2 Stimmen verabschiedet wurde. 24
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Privatrecht

Die gemeinsame elterliche Sorge soll unabhängig vom Zivilstand der Eltern zum
Regelfall werden. Die Regelung für unverheiratete Paare, wie sie die Schweiz aktuell
kennt, verstösst gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Der Ständerat
befasste sich daher als Zweitrat mit der Teilrevision des Zivilgesetzbuches, deren
Grundsatz im Parlament unumstritten war. Die kleine Kammer stimmte den meisten
2012 vom Nationalrat vorgenommenen Änderungen am Gesetzesentwurf zu. Sie
forderte jedoch eine offenere Regelung des Familiennamenrechts, wonach die Eltern
den Ledignamen ihrer Kinder frei bestimmen können. Eine weitere Differenz schuf der
Ständerat bezüglich der Regelung des Aufenthaltsortes eines Elternteils („Zügelartikel“).
Nach Ansicht der kleinen Kammer genügt bei einem Wohnortswechsel eine blosse
Informationspflicht ohne Zustimmung des anderen Elternteils. Schliesslich sollte ein
Rückkommen auf die im Rahmen einer Scheidung getroffenen Regelungen nur dann
erlaubt sein, wenn die Scheidung bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes maximal fünf
Jahre zurückliegt. Der Nationalrat schloss sich diesen Änderungswünschen an, so dass
die Zivilgesetzbuchrevision in der Sommersession im Nationalrat mit 106 zu 13 und im
Ständerat mit 41 zu Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen werden konnte. Die
Referendumsfrist war im Oktober ungenutzt verstrichen und die Gesetzesänderung
wird am 1. Juli 2014 in Kraft treten. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2013
NADJA ACKERMANN

Fälle von unzureichendem Rechtsschutz bei Asbestopfern waren 2007 der Anstoss für
eine Motion der nationalrätlichen Kommission für Rechtsfragen (07.3763), die den
Bundesrat mit der Revision des Haftpflichtrechts beauftragte. Die Verjährungsfristen
sollten derart angepasst werden, dass auch bei Spätschäden Schadenersatzansprüche
gegeben sind. 2014 lag nun dem Parlament ein Entwurf zur Revision des OR vor, durch
den die bislang komplexen und unübersichtlichen Regelungen punktuell angepasst und
verbessert werden sollten. Zu den Kernpunkten der Vorlage gehörte erstens, nicht
zuletzt in Reaktion auf ein Urteil des EGMR, die Einführung einer besonderen,
absoluten Verjährungsfrist von dreissig Jahren bei Personenschäden und
Bauwerkmängeln. Zweitens sollte für Ansprüche aus dem Delikts- und
Bereicherungsrecht die Verjährungsfrist von einem auf drei Jahre verlängert werden.
Schliesslich war drittens für vertragliche Forderungen eine Frist von zehn Jahren
vorgesehen. Die Vorschläge kamen beim Nationalrat nicht gut an. Die SVP und die FDP
votierten gar für Nichteintreten, konnten sich aber nicht durchsetzen. Gut hiess der
Nationalrat nur die Fristverlängerung für das Delikts- und Bereicherungsrecht. Bei den
Spätschäden reduzierte er die Frist aufgrund der schwierigen Beweisbarkeit von
dreissig auf zwanzig Jahre und bei den vertraglichen Forderungen wollte er bei der
aktuellen Regelung bleiben. Mit 84 zu 45 Stimmen bei 59 Enthaltungen aus den Reihen
der SP, der Grünen und der SVP überwies der Nationalrat die Vorlage an die zweite
Kammer. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2014
NADJA ACKERMANN

Grundrechte

Der Bundesrat beantragte dem Parlament den Beitritt der Schweiz zu den beiden 1966
von der Generalversammlung der UNO verabschiedeten internationalen
Menschenrechtspakten. Da die Pakte auf universeller Ebene Staaten mit sehr
unterschiedlichen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systemen verbinden,
gehen sie in der Substanz weniger weit als entsprechende von der Schweiz bereits
früher unterzeichnete Konventionen des Europarates (EMRK). Mit diesem seit langem
angekündigten Beitritt möchte der Bundesrat denn auch vorwiegend aussenpolitische
Ziele erreichen: die Verträge bilden die Grundlage für Interventionen der
Unterzeichnerstaaten zugunsten von Menschen, deren Rechte in schwerwiegender
Weise verletzt worden sind. Im Nationalrat wurde die Vorlage erfolglos von Steffen (sd,
ZH) bekämpft, der sich grundsätzlich gegen einen Beitritt zu UNO-Pakten aussprach,
solange die Schweiz nicht UNO-Mitglied sei. Ebenfalls zugestimmt hat die Volkskammer
einem Postulat Columberg (cvp, GR), welches verlangt, dass die Schweiz auch das 1.
Zusatzprotokoll zur EMRK unterzeichnet. Der Ständerat stimmte dem Beitritt zu den
Menschenrechtspakten oppositionslos zu. 27
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Der Sicherheitsrat der UNO hatte 1993 resp. 1994 beschlossen, Internationale ad-hoc
Gerichte zur Verfolgung von Kriegsverbrechern aus Ex-Jugoslawien bzw. Ruanda
einzurichten. Der Bundesrat beantragte dem Parlament, mit einem auf acht Jahre
beschränkten dringlichen Bundesbeschluss die Zusammenarbeit der Schweiz mit
diesen beiden Institutionen zu regeln. Die Bestimmungen lehnen sich an diejenigen des
Gesetzes über die internationale Rechtshilfe an. Beide Kammern verabschiedeten den
Beschluss in der Wintersession. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.1995
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament, die 1974 bei der Ratifizierung der
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) gemachten Vorbehalte und
Auslegenden Erklärungen zurückzuziehen. Diese betrafen Art. 6 und bezogen sich auf
die Garantie einer öffentlichen Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung, welche die
Schweiz im Falle von nach kantonalem Recht durchgeführten Verhandlungen vor
Verwaltungsbehörden nicht gewährleisten konnte. Die Auslegenden Erklärungen
bezogen sich auf die Garantie einer gerichtlichen Überprüfung von
Verwaltungsentscheiden und die Verpflichtung, Angeklagten unentgeltlich Verteidiger
und Dolmetscher zur Verfügung zu stellen. Die Rechtssprechung sowohl des
europäischen Gerichtshofs als in der Folge auch des Bundesgerichts hatte diese
Vorbehalte und Erklärungen als unzulässig beurteilt. Da sie damit ihre
Existenzberechtigung verloren haben, schlug der Bundesrat vor, sie auch formal
fallenzulassen. Der Nationalrat stimmte diesem Antrag bei zwei Enthaltungen (Föhn,
svp, SZ und Beck, lp, VD) zu. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.03.1999
HANS HIRTER

Ende März legte der Bundesrat einen Beschluss betreffend der Ratifizierung des
Internationalen Übereinkommens von 1948 über die Verhütung und Bestrafung des
Völkermordes vor. Gleichzeitig beantragte er entsprechende Strafgesetzänderungen.
Diese Ratifizierung war 1996 vom Nationalrat angeregt worden und hatte in der
Vernehmlassung ein durchwegs positives Echo erhalten. Es wird damit die Möglichkeit
geschaffen, Völkermord nicht nur wie gemäss Genfer Konvention im Zusammenhang mit
Kriegsverbrechen zu bekämpfen. Mit einer Strafe von zehnjährigem bis
lebenslänglichem Zuchthaus soll bestraft werden, wer Angehörige verfolgter
Menschengruppen tötet oder verletzt, oder wer versucht, solchen Gruppen ihre
Lebensgrundlagen zu entziehen. Diese Form des Genozids ausserhalb eines
eigentlichen bewaffneten Konflikts hatte in den letzten Jahren in Ex-Jugoslawien und in
Ruanda besondere Aktualität erhalten und zur Einrichtung eines Internationalen
Tribunals zur Verfolgung der in diesen beiden Ländern begangenen Verbrechen gegen
die Menschlichkeit geführt. Die neue Strafnorm soll auch gegen ausländische
Staatsangehörige angewandt werden, die ihre Tat – was die Regel sein dürfte – im
Ausland begangen haben und deren Staat keine Strafverfolgung wünscht. Mit dieser
Gesetzesrevision würde ein erster Schritt zur Teilnahme der Schweiz am neu
geschaffenen Internationalen Strafgerichtshof in Rom gemacht; erforderlich wäre dazu
aber auch noch eine neue Gesetzesbestimmung zur Verfolgung weiterer „Verbrechen
gegen die Menschlichkeit“. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.03.1999
HANS HIRTER

Der Nationalrat genehmigte in der Dezembersession diese Uno-Übereinkunft
einstimmig und hiess auch die entsprechende Strafgesetzrevision gut. Zu diskutieren
gab einzig ein Antrag der SVP-Fraktion. Um die Durchführung von Friedenskonferenzen
in der Schweiz nicht zu gefährden, wollte sie den Vorbehalt einfügen, dass
mutmassliche Täter, welche an einer derartigen Veranstaltung teilnehmen, nicht
verfolgt werden müssen. Mit dem Argument, dass die Schweiz in solchen Fällen vom
zuständigen Uno-Tribunal von der Verpflichtung zur Strafverfolgung entbunden werden
könnte, lehnte die Ratsmehrheit den SVP-Antrag ab. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.1999
HANS HIRTER

Als Zweitrat stimmte auch der Ständerat der Ratifizierung des Internationalen
Übereinkommens von 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes und
der entsprechenden Revision des Strafrechts zu. Ebenfalls als Zweitrat genehmigte die
kleine Kammer den Rückzug der seinerzeit zu Art. 6 der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) gemachten Vorbehalte und Erklärungen. Das
Anliegen der 1998 vom Nationalrat überwiesenen Motion Baumberger (cvp, ZH) für eine
Ratifizierung des Zusatzprotokolls von 1952 zur EMRK wurde auch vom Ständerat
gutgeheissen, allerdings nur in Postulatsform. Nicht zu übersehen war dabei eine recht
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starke Opposition, welche in einem der Prinzipien des Protokolls – die regelmässige
Durchführung von allgemeinen und geheimen Wahlen – eine Bedrohung der
Landsgemeindetradition sah. 32

Gegen Jahresende beantragte der Bundesrat dem Parlament, die rechtliche Grundlage
für die Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag (sog. Römer
Statut) zu genehmigen. Dieses Statut war 1998 von einer UNO-Konferenz beschlossen
worden. Der Gerichtshof soll zuständig sein für die Beurteilung besonders schwerer,
die internationale Gemeinschaft betreffende Verbrechen wie Völkermord, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Er wird nur dann tätig werden, wenn
die Staaten, in welchen die Taten begangen wurden, nicht bereit oder nicht in der Lage
sind, die Strafverfolgung selbst durchzuführen. Neben der Beteiligung an diesem
Gerichtshof beantragte die Regierung auch eine für den Vollzug erforderliche Revision
des schweizerischen Strafrechts. Damit soll vor allem die Zusammenarbeit der
schweizerischen Behörden mit dem Gerichtshof gewährleistet werden. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.11.2000
HANS HIRTER

Das Parlament stimmte den Anträgen des Bundesrats aus dem Vorjahr zur Schaffung
einer rechtlichen Grundlage für den Beitritt zum zukünftigen Internationalen
Strafgerichtshof in Den Haag (NL) zu. Im Nationalrat war Eintreten unbestritten. Die SVP
verlangte in der Detailberatung vergeblich, dass die Ratifizierung des Römer Statuts
dem obligatorischen Referendum unterstellt wird. Ihre Argumentation, dass die
Schweiz damit den Verfassungsgrundsatz aufweicht, wonach die Schweiz keine Bürger
an fremde Gerichte ausliefert, wurde vom Bundesrat und der Parlamentsmehrheit als
nicht stichhaltig taxiert. Da dieses Gericht erst in Aktion trete, wenn ein Staat sich
weigere oder nicht in der Lage sei, Kriegsverbrecher strafrechtlich zu verfolgen, sei
nicht anzunehmen, dass es sich je mit schweizerischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz
in der Schweiz befassen müsse. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2001
HANS HIRTER

Im Sommer gab der Bundesrat eine Anpassung des Strafrechts an das Römer Statut des
Internationalen Strafgerichtshofs für Völkermord, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in die Vernehmlassung. Es geht dabei um eine
genauere Definition dieser Verbrechen, die in Form von Folter, Tötung, Sexualdelikten
und so weiter bereits strafrechtlich erfasst sind. Werden sie systematisch und
ausgedehnt gegen die Zivilbevölkerung verübt, so sollen sie einen neuen
Straftatbestand bilden. Als weiteres Element enthält der Vorentwurf eine ausdrückliche
Nennung der als Kriegsverbrechen geltenden Taten. Der seit Ende 2000 geltende
Straftatbestand des Völkermordes soll zudem ausgedehnt werden und, neben
ethnischen und religiösen, auch soziale und politische Gruppen umfassen. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.08.2005
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament im Frühjahr eine Reihe von
Gesetzesrevisionen zur Umsetzung des Römer Statuts des Internationalen
Gerichtshofs. Die Schweiz ist diesem internationalen Übereinkommen zur Schaffung
von internationalen Gerichten zur Verurteilung von Kriegsverbrechern bereits 2001
beigetreten. Um auch in der Schweiz eine effiziente und lückenlose Umsetzung des
Statuts zu gewährleisten, sollen einige Strafrechtsbestimmungen präzisiert, der neue
Straftatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit geschaffen und
Kriegsverbrechen genauer definiert werden. Zudem sollen die Zuständigkeiten von
Zivil- und Militärjustiz zur Durchführung von Strafverfahren neu geregelt werden. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.04.2008
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich als erster mit den Gesetzesrevisionen zur Umsetzung des
Römer Statuts des Internationalen Gerichtshofs. Die SVP-Fraktion unterstützte als
einzige und erfolglos einen Nichteintretensantrag einer Kommissionsminderheit. Sie
begründete dies vor allem damit, dass die schweizerische Gesetzgebung ausreiche, um
Völkermord und Kriegsverbrechen zu verfolgen. In der Detailberatung wurde ein Antrag
der Linken abgelehnt, den Bestimmungen über die Verfolgung von Kriegsverbrechen
und Terrorismus rückwirkende Geltung zuzuschreiben. Ein vor allem von der Linken
unterstützter Vorschlag, die Mindeststrafe für Völkermord auf zehn Jahre festzulegen,
konnte sich gegen den Antrag des Bundesrates von fünf Jahren durchsetzen. Die
Regierung hatte vergeblich argumentiert, dass es in diesem Bereich unterschiedlich
schwere Verbrechen gebe und deshalb eine grössere Bandbreite bis zur maximal
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möglichen lebenslangen Freiheitsstrafe sinnvoll sei. 37

Der Nationalrat hatte sich als Erstrat bereits 2009 mit der Umsetzung des Römer
Statuts des Internationalen Gerichtshofes befasst, die die Strafverfolgung von
Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie der Kriegsverbrechen in der Schweiz
gewährleisten soll. Als Zweitrat schuf der Ständerat 2010 zwei Differenzen in Bezug auf
die Unverjährbarkeit von Kriegsverbrechen sowie in Bezug auf die Härte, mit der
Vorbereitungshandlungen bestraft werden sollen. Die kleine Kammer wollte, dass
Kriegsverbrechen nicht erst nach Inkrafttreten des Statuts sondern rückwirkend seit
1983 unverjährbar seien. Darüber hinaus schlug der Ständerat im Gegensatz zum
Nationalrat vor, nicht nur die schweren sondern alle Vorbereitungshandlungen zu
Kriegsverbrechen zu bestrafen. Die Differenzen wurden erst in der zweiten Bereinigung
ausgeräumt. Entsprechend dem Vorschlag von Bundesrat und Nationalrat wurde
Unverjährbarkeit ab Inkrafttreten der Umsetzung beschlossen. Der Ständerat setzte sich
hingegen mit seiner Forderung nach der Bestrafung aller Vorbereitungshandlungen für
Kriegsverbrechen durch. In der Schlussabstimmung votierte der Ständerat einstimmig
und der Nationalrat mit 135 zu 54 Stimmen für den Entwurf. Die Nein-Stimmen
stammten allesamt von der SVP. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2010
MARC BÜHLMANN

Die 2007 eingereichten Standesinitiativen von Bern (07.300) und Basel-Stadt (07.310),
welche beide die Unterzeichnung und Ratifizierung der Menschenhandelskonvention
des Europarates forderten, wurden abgeschrieben, da die Konvention bereits 2008
unterzeichnet worden war. Das Übereinkommen bezweckt die Bekämpfung aller
Formen von Menschenhandel auf inner- und zwischenstaatlicher Ebene. Die Schweiz
erfüllt weitgehend die Anforderungen der Konvention, nur bezüglich des
ausserprozessualen Zeugenschutzes besteht Handlungsbedarf. Der Bundesrat plant
deshalb die Schaffung einer nationalen Zeugenschutzstelle. Jährlich werden
voraussichtlich zehn bis fünfzehn Personen ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen
werden. Zum Einsatz kommt das Programm ausschliesslich dort, wo die Zeugenaussage
wesentlich dazu beiträgt, Delikte der Schwerstkriminalität aufzuklären. Der Bundesrat
rechnet mit Kosten von 150‘000 Franken pro Fall. Das Parlament ermächtigte den
Bundesrat zur Ratifizierung der Konvention und stimmte dem Gesetzesentwurf über
den ausserprozessualen Zeugenschutz (ZeugSG) zu. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.12.2011
NADJA ACKERMANN

Auch der Bundesrat beschäftigte sich mit dem Recht von Menschen mit Behinderungen
und präsentierte dem Parlament eine Botschaft zur Ratifizierung des UNO-
Übereinkommens, welches jede Diskriminierung von Behinderten verbietet. Die
Ratifizierung war in der Vernehmlassung mit Ausnahme der FDP und SVP begrüsst
worden. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2012
NADJA ACKERMANN

Mit seiner Botschaft vom 6. März 2015 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament
einen Bundesbeschluss über die Genehmigung des Zusatzprotokolls Nr. 15 zur
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Ziel dieses Zusatzprotokolls ist es,
das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
effizienter zu gestalten und somit den Gerichtshof zu entlasten und seine
Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Konkret sieht das Protokoll folgende fünf
Änderungen der EMRK vor: Erstens wird am Ende der Präambel ein ausdrückliches
Bekenntnis zum Subsidiaritätsprinzip eingefügt. Zweitens endet die Amtszeit der
Richterinnen und Richter nicht mehr automatisch mit Vollendung des 70. Lebensjahres;
stattdessen müssen für das Richteramt kandidierende Personen jünger als 65 Jahre
sein. Drittens wird das Widerspruchsrecht der Parteien gegen die Absicht einer
Kammer, eine Rechtssache an die Grosse Kammer abzugeben, abgeschafft. Viertens
wird die Frist für die Einreichung einer Beschwerde an den EGMR von bisher sechs auf
neu vier Monate verkürzt. Fünftens kann der EGMR künftig eine Beschwerde auch dann
wegen Nichterheblichkeit des erlittenen Nachteils für unzulässig erklären, wenn die
Rechtssache innerstaatlich noch von keinem Gericht geprüft worden ist. Als
Änderungsprotokoll zur EMRK wird das Protokoll Nr. 15 in Kraft treten, sobald es von
sämtlichen Vertragsstaaten ratifiziert worden ist. Bis Mitte August 2015 hatten 19 von
insgesamt 47 Vertragsstaaten das Protokoll ratifiziert und 22 weitere, unter ihnen die
Schweiz, unterzeichnet.
Im Nationalrat gab vor allem die Verankerung des Subsidiaritätsprinzips, welche
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gleichzeitig ein Bekenntnis zum Ermessensspielraum der Nationalstaaten darstellt,
Anlass zu Diskussionen. Eine Minderheit der nationalrätlichen Rechtskommission
beantragte die Rückweisung des Geschäfts an den Bundesrat, weil die Erwähnung in der
Präambel keine Änderung in der Praxis des EGMR bewirke. Um die Subsidiarität und die
Selbstbestimmung der Schweiz wirklich zu stärken, müsse der Bundesrat neu
verhandeln und sich für ein Zusatzprotokoll einsetzen, welches die Verfassungen der
Vertragsstaaten als oberste und für den EGMR verbindliche Rechtsquelle festsetze.
Dieses Anliegen stiess jedoch nicht auf Gegenliebe und der Rückweisungsantrag wurde
mit 49 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen aus den Reihen der SVP gegenüber 128 Nein-
Stimmen abgelehnt. Nachdem über die ansonsten technische Vorlage keine weiteren
Diskussionen geführt worden waren, genehmigte der Nationalrat das Protokoll Nr. 15
mit 136 Ja-Stimmen gegenüber 46 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen aus der SVP-
Fraktion. 41

Mit seiner Botschaft vom 29. November 2013 beantragte der Bundesrat dem Parlament
die Genehmigung des Internationalen Übereinkommens zum Schutz aller Personen
vor dem Verschwindenlassen. Das von der Schweiz bereits unterzeichnete UNO-
Übereinkommen hat zum Ziel, das schwerwiegende Verbrechen des
Verschwindenlassens umfassend zu bekämpfen und konsequent zu verfolgen. Unter
«Verschwindenlassen» versteht der Menschenrechtsvertrag jeden Freiheitsentzug, der
durch Vertreter oder mit Billigung eines Staates geschieht und gefolgt ist von der
Weigerung des Staates, den Freiheitsentzug anzuerkennen sowie den Aufenthaltsort
der betroffenen Person bekannt zu geben. In der Botschaft enthalten sind gleichzeitig
auch die zur Umsetzung des Abkommens erforderlichen Änderungen an der Schweizer
Rechtsordnung. Das zentrale Element bildet hier die Aufnahme des
Verschwindenlassens als eigenständiger Tatbestand in das Strafgesetzbuch. Des
Weiteren soll die gesetzliche Grundlage für ein Netzwerk zwischen Bund und Kantonen
geschaffen werden, welches das rasche Auffinden von Personen in einem
Freiheitsentzug ermöglicht.
In der Herbstsession 2015 beriet der Nationalrat als Erstrat über das Geschäft.
Nachdem ein Nichteintretensantrag nur von der SVP-Fraktion unterstützt worden war
und somit keine Mehrheit gefunden hatte, nahm die grosse Kammer keine inhaltlichen
Änderungen am Entwurf des Bundesrates vor. Sie verabschiedete die Vorlage mit 128 zu
45 Stimmen und 3 Enthaltungen aus der SVP-Fraktion zuhanden des Ständerats. Der
Zweitrat brachte in der Wintersession 2015 nur eine redaktionelle Änderung an und
stimmte der Vorlage einstimmig zu. Die redaktionelle Korrektur wurde vom Nationalrat
stillschweigend gutgeheissen und so konnte das Geschäft noch in derselben Session
erledigt werden. In der Schlussabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf mit 128
zu 64 Stimmen aus der SVP-Fraktion an, während ihm der Ständerat mit 38 zu 6
Stimmen zustimmte. Damit ist der Bundesrat nun befugt, das Internationale
Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen zu
ratifizieren. 42
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Im Ständerat sorgte die Genehmigung des Zusatzprotokolls Nr. 15 zur Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) für weit weniger Gesprächsstoff als dies im
vergangenen Herbst im Nationalrat der Fall gewesen war. Die kleine Kammer stimmte
dem Änderungsprotokoll, welches in erster Linie zur Entlastung des EGMR beitragen
soll, im März 2016 einstimmig zu. Inkrafftreten wird das Protokoll Nr. 15, sobald es von
allen Vertragsstaaten ratifiziert worden ist. Bis Ende Januar 2016 lagen laut Bundesrätin
Simonetta Sommaruga 25 Ratifikationen und 16 Unterzeichnungen vor. In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat das Protokoll mit 129 zu 59 Stimmen bei 7
Enthaltungen an; der Ständerat stimmte ihm mit 40 zu 5 Stimmen bei 0 Enthaltungen
zu. In beiden Kammern stammten alle ablehnenden Stimmen aus der Fraktion der
SVP. 43
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Ende Juni 2017 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Vorentwurf des
Bundesgesetzes über die Unterstützung der nationalen Menschenrechtsinstitution.
Dieses bildet die gesetzliche Grundlage zur Ablösung des als Pilotprojekt konzipierten
Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte (SKMR) durch eine
dauerhafte nationale Menschenrechtsinstitution (NMRI). Das neue Gesetz stütze sich
auf die positiven Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt und behebe gleichzeitig die
festgestellten Mängel, insbesondere bezüglich der Unabhängigkeit, wie sie in den
«Pariser Prinzipien» genannten UNO-Standards für nationale
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Menschenrechtsinstitutionen gefordert werde, erläuterte der Bundesrat in einer
Medienmitteilung. Die NMRI soll zu ihrer Finanzierung – im Gegensatz zum SKMR, bei
dem der Bund bisher Leistungen im Umfang von rund einer Million Franken jährlich
einkaufte – vom Bund Finanzhilfe im Sinne des Subventionsgesetzes im gleichen
Umfang erhalten. Sie soll so unabhängig von den Bundesbehörden selbstständig
Themen in ihrem Zuständigkeitsbereich aufgreifen und bearbeiten können.
In der Presse wurden zum Teil sehr kritische Töne angeschlagen, sowohl bezüglich der
Kosten als auch des Nutzens der neuen Institution. Während die NZZ einmal mehr den
Verdacht äusserte, die Schaffung der NMRI diene vor allem der aussenpolitischen
Imagepflege, sahen die BaZ und «Weltwoche»-Herausgeber Roger Köppel (svp, ZH)
darin «ein vom Bund finanziertes Propaganda-Instrument» für linke politische Anliegen.
Der Tages-Anzeiger betonte hingegen die durch die Anbindung an die Universitäten
vorwiegend wissenschaftliche Ausrichtung der Institution und ordnete die Schweizer
NMRI angesichts ihrer bescheidenen Kompetenzen im internationalen Vergleich als
«eher zahme Wächterin über die Menschenrechte» ein. Auch unter Experten herrschte
Dissens bezüglich der Notwendigkeit einer solchen Institution, berichtete der Tages-
Anzeiger weiter. 44

Im August 2016 legte der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft zur Genehmigung
des 2014 von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) verabschiedeten Protokolls
zum Übereinkommen Nr. 29 über die Zwangs- oder Pflichtarbeit vor. Das Protokoll
bringt das 1930 in Kraft getretene und von der Schweiz ratifizierte Übereinkommen Nr.
29 auf den neusten Stand und fordert Regierungen auf, Massnahmen zur Prävention von
Zwangsarbeit zu ergreifen, die Opfer zu schützen und ihnen Zugang zu Rechtsschutz-
und Rechtsbehelfsmechanismen zu gewähren. Da das Übereinkommen Nr. 29 als IAO-
Kernabkommen gilt und das Protokoll Bestandteil des Abkommens ist, gilt das Protokoll
ebenfalls als Kernabkommen. 
Der Nationalrat beriet in der Wintersession 2016 über die Genehmigung des Protokolls.
Seine APK war zuvor zum Schluss gekommen, dass durch eine Ratifizierung keine
Gesetzesanpassungen nötig würden und hatte der Vorlage danach mit 15 zu 8 Stimmen
bei einer Enthaltung zugestimmt. Bei der Debatte im Rat argumentierte die
Ratsminderheit um Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU), dass das Protokoll unnötig
sei, da die Schweiz schon alle gesetzlichen Bestimmungen, welche im Protokoll
gefordert werden, etabliert habe und eine Ratifizierung durch die Schweiz deshalb
nicht dazu beitrage, Menschen vor Zwangsarbeit zu schützen. Zudem werde die
Definition des Begriffs Zwangsarbeit zu stark ausgeweitet, was z.B. Auswirkungen auf
den Militär- und Zivildienst oder die Beschäftigung von Asylsuchenden haben könne.
Die Kommissionsmehrheit und Bundesrat Johann Schneider-Ammann hielten hingegen
fest, dass die Definition von Zwangsarbeit schon im Abkommen von 1930 festgelegt
worden sei, durch das Protokoll nicht ausgeweitet werde und keine der von der SVP
erwähnten Beispiele wie Militär- oder Zivildienst betreffe. Ausserdem sei die
Ratifizierung des Protokolls ein Akt internationaler Solidarität mit den weltweit immer
noch fast 21 Millionen Opfern von Zwangsarbeit. In der Gesamtabstimmung gesellte sich
einzig FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) zu der geschlossen Nein
stimmenden SVP-Fraktion. So wurde der Bundesbeschluss mit 125 zu 67 Stimmen klar
angenommen.
Deutlich weniger Widerstand erfuhr die Vorlage im Ständerat, der dem
Bundesbeschluss in der Frühlingssession 2017 mit 33 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zustimmte. Bei den Schlussabstimmungen kam es zu keinen Überraschungen mehr,
womit das Protokoll mit 125 zu 70 Stimmen bei 2 Enthaltungen im Nationalrat und 38 zu
7 Stimmen im Ständerat genehmigt wurde. Als die Referendumsfrist ungenutzt
verstrichen war, ratifizierte der Bundesrat das Protokoll am 28. September 2017. 45
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Ende Juni 2018 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
das Gesichtsverhüllungsverbot, das er als indirekter Gegenvorschlag der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» gegenüberzustellen plante. Im neuen Gesetz sah der
Bundesrat erstens eine Pflicht zur Enthüllung des eigenen Gesichts im Kontakt mit
Behörden vor. Diese Pflicht soll greifen, sofern die Behörde aus Bundesrecht
verpflichtet ist, eine Person zu identifizieren oder wenn die Behörde ihre im
Bundesrecht begründete Aufgabe sonst nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand
erfüllen kann. Betroffen wären in erster Linie die Bereiche Sicherheit, Migration,
Sozialversicherungen sowie Personenbeförderung. Wiederholte Weigerung soll mit
Busse bestraft werden, ausser die visuelle Identifizierung liegt ausschliesslich im
Interesse der sich weigernden Person – in diesem Fall soll ihr die Behörde die
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gewünschte Leistung verweigern können. Zweitens schlug der Bundesrat vor, den
Nötigungstatbestand in Art. 181 StGB durch einen Absatz 2 zu ergänzen, sodass es unter
Androhung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe explizit verboten ist,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Ein solcher Zwang sei inakzeptabel,
weshalb er dieses Verbot ausdrücklich festhalten und somit signalisieren wolle, dass ein
solches Verhalten nicht hingenommen werde, gab der Bundesrat per Medienmitteilung
bekannt. Von den Regelungen zur Enthüllung im Behördenkontakt versprach er sich
indes die Vermeidung von Spannungen sowie eine präventive Wirkung und die
Etablierung einer einheitlichen Praxis. Der Gegenvorschlag sei somit eine «gezieltere
Antwort auf die Probleme, die das Tragen von gesichtsverhüllenden Kleidungsstücken
mit sich bringen kann», als die Initiative, wie dem erläuternden Bericht zu entnehmen
ist. Insbesondere könnten die Kantone weiterhin selbst entscheiden, ob sie die
Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum verbieten wollten oder nicht.
Der punktuelle Ansatz des Bundesrates kam bei den Initianten nicht gut an, die daher
auch nach Bekanntwerden des Gegenvorschlags nicht daran dachten, die Initiative
zurückzuziehen. Gar als «Ohrfeige» für jene, die die Volksinitiative unterzeichneten,
bezeichnete der Co-Präsident des Initiativkomitees Walter Wobmann (svp, SO) den
bundesrätlichen Entwurf in der NZZ. Dieser blende das «Problem der Hooligans und
randalierenden Chaoten», auf das die Initiative ebenfalls abziele, vollständig aus, so
Wobmann weiter. Das föderalistische Argument, das der Bundesrat gegen die Initiative
vorbrachte, quittierte Mit-Initiant Jean-Luc Addor (svp, VS) gegenüber der «Tribune de
Genève» mit der Bemerkung, es handle sich hierbei um «eine Frage der Zivilisation»,
bei der die Kantone keine unterschiedliche Betroffenheit geltend machen könnten.
Nicht glücklich über den bundesrätlichen Vorschlag waren unterdessen auch die
Grünen: Präsidentin Regula Rytz (gp, BE) erachtete den Gegenvorschlag als genauso
unnütz wie die Initiative, weil beide nichts zur besseren Integration und zur
Gleichstellung der Frauen beitrügen; stattdessen befeuerten sie Vorurteile gegenüber
der muslimischen Bevölkerung. Initiativgegner Andrea Caroni (fdp, AR) begrüsste die
Enthüllungspflicht vor Behörden, bemängelte aber das seiner Ansicht nach überflüssige
Verbot des Verhüllungszwangs, da ein solcher ohnehin unter Nötigung fiele. Die
Waadtländer SP-Nationalrätin Ada Marra hielt dem bundesrätlichen Vorschlag indes
zugute, den Sicherheitsaspekt ernst zu nehmen und gleichzeitig den Volkswillen – die
unterschiedlichen Entscheide in den Kantonen – zu respektieren. 46

Gleichzeitig mit der Verabschiedung der Botschaft zur Schaffung einer nationalen
Menschenrechtsinstitution (NMRI) durch den Bundesrat Mitte Dezember 2019
veröffentlichte das EDA die Vernehmlassungsergebnisse zum entsprechenden
Vorentwurf. Alles in allem war das Vorhaben des Bundesrates bei den
stellungnehmenden Kantonen, Parteien und Organisationen auf ein sehr positives Echo
gestossen: 110 der insgesamt 116 Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser hatten die
Vorlage grundsätzlich befürwortet. Dahingegen hatten ihr der Kanton Schwyz, die FDP
und die SVP sowie das Centre Patronal, der schweizerische Gewerbeverband und die
Unabhängigkeitspartei Schweiz ablehnend gegenübergestanden; sie hatten die
Errichtung einer NMRI nicht für notwendig gehalten. Nichtsdestotrotz hatten auch viele
der befürwortenden Teilnehmenden «deutlichen Anpassungsbedarf» an der Vorlage
gesehen, wie der Ergebnisbericht feststellte. Rund die Hälfte der Stellungnehmenden,
darunter zahlreiche Organisationen aus dem humanitären Bereich, hatten ausdrücklich
gefordert, dass die Schweizer NMRI die sogenannten Pariser Prinzipien der UNO
umfassend verwirklichen müsse, sodass sie von der GANHRI mit der Bestnote A
akkreditiert würde, denn alles andere würde weder dem menschenrechtlichen
Selbstverständnis der Schweiz noch ihrem Image auf dem internationalen Parkett
gerecht. Als problematisch war hierfür vor allem die vorgesehene universitäre
Trägerschaft der NMRI gesehen worden. Ein Grossteil der Teilnehmenden hatte zur
Sicherstellung der Unabhängigkeit der NMRI daher angeregt, ihr eine eigene
Rechtspersönlichkeit, beispielsweise als Stiftung oder Verein, zukommen zu lassen.
Der Bundesrat nahm letztere Kritik aus der Vernehmlassung in seiner Botschaft auf,
indem er darin die NMRI als öffentlich-rechtliche Körperschaft ausgestaltete. Die NMRI
sollte ihre Tätigkeiten im Rahmen ihres Mandats selbst bestimmen. Der Bund und die
Kantone sollten mit beratender Funktion, aber ohne Stimmrecht Einsitz nehmen und
die NMRI finanziell unterstützen – der Bund mit Finanzhilfe im Umfang von einer Million
Franken pro Jahr, die Kantone mit der Übernahme der Kosten für die Infrastruktur der
NMRI. Die ursprünglich angedachte universitäre Verankerung sollte insofern
beibehalten werden, als die NMRI an einer oder mehreren Universitäten situiert werde.
Als Aufgaben der NMRI nannte die Botschaft die Information und Dokumentation,
Forschung, Beratung, Menschenrechtsbildung, Sensibilisierung und den internationalen
Austausch zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte sowohl im
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innerstaatlichen Bereich als auch in Bezug auf die innerstaatliche Umsetzung
internationaler menschenrechtlicher Verpflichtungen. Dabei werde sie aber keine
Verwaltungsaufgaben und keine Ombudsfunktion wahrnehmen, auch behandle sie
keine Einzelfälle und spreche keine verbindlichen Empfehlungen aus, präzisierte der
Bundesrat in der entsprechenden Medienmitteilung. Damit die Ablösung des
Pilotprojekts SKMR, das Ende 2020 auslaufe, nahtlos erfolgen könne, sah der Bundesrat
zudem die Verlängerung der Pilotphase um weitere zwei Jahre vor. 47

Kriminalität

Der Nationalrat beriet in der Frühjahrssession die vom Bundesrat im Herbst des
Vorjahres vorgeschlagenen Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht. Gegen den
Widerstand der Fraktionen LdU/EVP und GP sowie eines Teils der SP beschloss er mit
143 zu 34 Stimmen, darauf einzutreten. Dabei waren die Positionen unversöhnlich und
beide Seiten warfen dem Gegner vor, mit seiner Haltung der Fremdenfeindlichkeit in
der Bevölkerung Vorschub zu leisten: Für die Befürworter handelte es sich darum, die
Umgehung von Ausweisungsbeschlüssen zu erschweren, und die Kantone mit
Abwehrmitteln gegen illegal anwesende Kriminelle, welche dem Ruf aller Ausländer
schaden, auszurüsten. Die Gegner bezeichneten die Vorschläge als diskriminierende,
ausländerfeindliche Massnahmen, mit welchen die bürgerlichen Politiker von den
sozialen Problemen ablenken und sich den Beifall der Boulevardzeitung «Blick» holen
wollten. Während der eine Fraktionssprecher der SP (Rechsteiner, SG) die generelle
kontrollierte Drogenabgabe als Alternative propagierte, gab der zweite (Tschäppät, BE)
immerhin gewisse Missstände beim Vollzug des Ausländer- und des Asylrechts zu,
beurteilte aber die Zwangsmassnahmen als überrissen. Der Kritik, dass die
vorgeschlagenen Massnahmen nicht menschenrechtskonform seien, begegnete der
Bundesrat mit dem Verweis auf diverse Expertengutachten. In diesen wird
insbesondere festgehalten, dass es EMRK-konform ist, Ausländer ohne Aufenthaltsrecht
anders zu behandeln als solche mit geregeltem Status oder eigene Staatsangehörige.
In der Detailberatung beschloss der Rat mit Stichentscheid der Präsidentin, dass die
Vorbereitungs- resp. Ausschaffungshaft nicht von der kantonalen Verwaltung – mit
nachträglicher richterlicher Überprüfung –, sondern von Anfang an von einem Richter
anzuordnen ist. Die «Vorbereitungshaft» für Asylsuchende, die sich absichtlich nicht
an Rayonbeschränkungen halten, die unter mehreren Namen Gesuche einreichen oder
die Vorladungen mutwillig missachten, wurde gemäss Antrag des Bundesrates auf
höchstens drei Monate festgesetzt. Die maximale Dauer der Ausschaffungshaft für
Personen, welche sich einer Ausschaffungsanordnung offensichtlich entziehen wollen,
reduzierte der Nationalrat von neun auf drei Monate, mit der Möglichkeit einer
richterlichen Verlängerung um weitere drei Monate. Die ebenfalls sehr umstrittene
neue Bestimmung, wonch die Behörden mit richterlicher Erlaubnis in Wohnungen oder
Räumen von Dritten nach untergetauchten abgewiesenen Asylbewerbern und deren
Ausweispapieren suchen dürfen, wurde entschärft: die Suche nach Ausweisen allein
legitimiert keine Hausdurchsuchung. Ein von Vertretern der FP vorgebrachter Antrag,
dass die Kantone die neuen Massnahmen zwingend anwenden müssen, wurde deutlich
abgelehnt. Die Zustimmung zu den Zwangsmassnahmen erlaubte die Streichung der
bisher im Ausländergesetz verankerten Möglichkeit der maximal zweijährigen
Internierung von Auszuschaffenden. 48
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Der Nationalrat beriet als Erstrat die Botschaft zur Umsetzung der
Ausschaffungsinitiative, die der Bundesrat im Juni 2013 zuhanden des Parlaments
verabschiedet hatte. Der ursprüngliche Lösungsvorschlag des Bundesrates hatte
versucht, zwischen dem anvisierten Ausweisungsautomatismus, dem
Verhältnismässigkeitsprinzip sowie den Menschenrechtsgarantien zu vermitteln. So
sollte unter anderem nur ab einer Mindeststrafe von sechs Monaten Freiheitsentzug
eine Landesverweisung ausgesprochen werden können. Auf Antrag des FDP-
Präsidenten Müller arbeitete jedoch der Bundesrat eine zweite Variante aus, die sich
stärker am Text der Durchsetzungsinitiative orientierte. Bei den Beratungen im
Nationalrat war das Damoklesschwert der Durchsetzungsinitiative allgegenwärtig
spürbar. So entschied sich die Mehrheit der grossen Kammer mit 106 gegen 65 Stimmen
von Seiten der SP, Grünen und einer Grossmehrheit der GLP bei 11 Enthaltungen
schliesslich dafür, der SVP gewisse Konzessionen zu machen. Damit sollte eine
Annahme der Durchsetzungsinitiative und damit die Verankerung eines Deliktkatalogs in
der Bundesverfassung verhindert werden. Der Ausschaffungs-Automatismus sollte bei
gewissen, aufgelisteten Delikten Eingang in die Gesetzgebung finden. Ein
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Mindeststrafmass sollte keine Voraussetzung für eine Ausschaffung sein und der
Behörde sollte auch kein Ermessensspielraum eingeräumt werden. Mit dieser harten
Linie wollten die Mitteparteien zum einen den Volkswillen umsetzen; die Stimmbürger
hätten die Initiative im Wissen um die rechtsstaatlich heiklen Bestimmungen
angenommen. Zum anderen gelte es, einen erneuten Urnengang über kriminelle
Ausländer vor den eidgenössischen Wahlen zu vermeiden, da dieser nur der SVP nützen
würde. Falls der Ständerat den Beschlüssen bezüglich der Ausschaffungsinitiative des
Nationalrats folge, wäre der Rückzug der Durchsetzungsinitiative möglich, stellte SVP-
Präsident Brunner in Aussicht. Dies schien jedoch nicht der Fall zu sein. Bereits im
Sommer 2014 kündigte die ständerätliche Kommission an, bei der Umsetzung einen
eigenen Weg einschlagen zu wollen. Gesucht wurde ein Mittelweg zwischen dem
bundesrätlichen und dem nationalrätlichen Vorschlag. Da diese Suche jedoch länger
dauerte als angenommen, konnte die Vorlage erst in der Wintersession weiterbehandelt
werden. Die ständerätliche Kommission präsentierte ihrem Rat einen Entwurf, der, sich
am Initiativtext orientierend, unabhängig von der tatsächlich ausgesprochenen Strafe
für bestimmte schwere Straftaten einen 5 bis 15-jährigen Landesverweis vorsah. Bei
anderen Delikten sollte jedoch eine differenziertere Regelung ermöglicht werden.
Unter sehr eingeschränkten Bedingungen sollte das Gericht bei schweren persönlichen
Härtefällen von einer Ausschaffung absehen können. Die Härtefallklausel, welche den
Kern der ständerätlichen Vorlage darstellte, war im Wesentlichen mit Blick auf die
Secondos formuliert worden. Ein Minderheitsantrag der Linken, der ein grundsätzliches
Ausschaffungsverbot für Secondos forderte, wurde abgelehnt. Um die Gesetzesvorlage
noch vor der Durchsetzungsinitiative verabschieden zu können, sollte das Gesetz als
indirekter Gegenvorschlag deklariert werden, wodurch sich die Behandlungsfrist für die
Durchsetzungsinitiative verlängern würde. Der Ständerat wollte sich nicht von der
„Angstmacherei“ leiten lassen und folgte dem Antrag seiner Kommission mit 28 zu 3
Stimmen. Die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative war zudem einer der Anstösse für
die Lancierung einer SVP-Volksinitiative „Schweizer Recht geht fremdem Recht vor“. 49

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

In aller Regel wirft die Gewährleistung der kantonalen Verfassungsänderungen nach
Abstimmungen durch das nationale Parlament keine hohen Wellen. Aufgrund
umstrittener Volksentscheide in den Kantonen Bern und Tessin herrschte aber in der
Frühlingsession insbesondere im Nationalrat grosser Diskussionsbedarf. Im Kanton Bern
hatte im November 2013 eine Initiative der jungen SVP, die ein Verbot von
Einbürgerungen für Kriminelle, Sozialhilfeempfänger und Personen ohne
Aufenthaltsbewilligung forderte, überraschend eine Mehrheit erhalten. 
Im Kanton Tessin war im September 2013 ein kantonales Vermummungsverbot
gutgeheissen worden, das Burka- und Niqabträgerinnen als Zielgruppe anvisierte. Der
Bundesrat hatte in seiner Botschaft in beiden Fällen eine Gewährleistung empfohlen.
Eine links-grüne Minderheit der SPK-NR argumentierte jedoch, dass die Verweigerung
der Einbürgerung von Sozialhilfeempfängern eine Diskriminierung darstelle und ein
generelles Verhüllungsverbot der Religionsfreiheit widerspreche und
unverhältnismässig sei. In der Debatte erinnerte Bundesrätin Simonetta Sommaruga
daran, dass die Aufgabe des eidgenössischen Parlaments lediglich sei, zu beruteilen, ob
eine kantonale Verfassung bundesrechtskonform umgesetzt werden könne – und nicht,
ob man mit der Änderung einverstanden sei oder diese gut finde. Der Bundesrat sei
sowohl im Falle des Kantons Tessin als auch des Kantons Bern zum Schluss gekommen,
dass eine sorgfältige Umsetzung der von der Mehrheit der kantonalen Bevölkerung
angenommenen Verfassungsänderungen durchaus im Sinne des Bundesrechts möglich
sei. Aus diesem Grund seien die kantonalen Verfassungen zu gewährleisten. Die beiden
Minderheitenanträge wurden in der Folge mit 131 zu 42 Stimmen (bei 13 Enthaltungen)
im Falle des Kantons Bern bzw. mit 117 zu 56 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) im Falle des
Kantons Tessin abgelehnt und alle Verfassungen gewährleistet. 

Im Ständerat stand – neben den Verfassungsänderungen in den Kantonen Bern und
Tessin – noch eine weitere kantonale Änderung im Fokus. Bei der Abstimmung vom
November 2013 über die Aufnahme eines Verfahrens für eine Zusammenarbeit
zwischen dem Kanton Jura und Gemeinden aus dem Berner Jura wurde im Kanton Jura
ein neuer Verfassungsartikel angenommen, mit dem die Aufnahme eines
Fusionsprozesses angestossen werden soll. Weil aber die Stimmbevölkerung im Berner
Jura zeitgleich ein solches Verfahren ablehnte, wäre der Artikel in der jurassischen
Verfassung eigentlich hinfällig. Die Frage war nun, ob ein solcher hinfälliger Artikel
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gewährleistet werden soll. Bundesrätin Simonetta Sommaruga legte in der
ständerätlichen Beratung dar, dass die Gewährleistung formaljuristisch nicht daran
gebunden sei, ob ein Artikel umgesetzt werde oder nicht, sondern lediglich bedeute,
dass eine Änderung mit der Bundesverfassung konform sei. Die Tatsache, dass die
Regierung des Kantons Jura in einem Schreiben signalisiert habe, dass dieser Artikel
nicht zur Anwendung kommen werde, stehe einer Gewährleistung nicht im Wege.
Anders als im Jahr 1977, als ein ähnlicher Artikel nicht gewährleistet worden war, gehe
es im zur Diskussion stehenden Artikel ja nicht um die Idee, Berner Gebiete in das
Gebiet des Kantons Jura einzubinden, sondern eben lediglich um den Anstoss eines
Prozesses. Die Regierung des Kantons Jura habe deutlich signalisiert – unter anderem
auch mit der Sistierung des jährlichen Berichts über die Wiederherstellung des Juras an
das jurassische Parlament –, dass es den neuen Artikel als gegenstandslos betrachte
und keine Ansprüche daraus ableite. Eine Nicht-Gewährleistung dieses Artikels, so
Sommaruga weiter, käme einer Negierung des jurassischen Volkswillens gleich, für die
es keine rechtliche Begründung gäbe. Auch im Ständerat wurden in der Folge alle
Kantonsverfassungen gewährleistet. Keinen Anlass zu Diskussionen hatten die
Verfassungsänderungen in den Kantonen Uri, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Waadt gegeben. 50

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Le Conseil des Etats a adopté sans discussion et à l’unanimité le projet d’arrêté fédéral
concernant la prolongation de quatre ans (2008-2011) des mesures de promotion civile
de la paix et de renforcement des droits de l’homme. L’ouverture d’un crédit-cadre de
240 millions de francs était proposée par le Conseil fédéral. 51
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En mars, le Conseil fédéral a approuvé l’arrêté fédéral relatif à la participation de la
Suisse à l’Exposition universelle 2010 de Shanghai. En tant que premier conseil, le
Conseil des Etats a approuvé le projet tacitement et sans opposition. Au Conseil
national, l’entrée en matière n’a pas été contestée et le projet a été soutenu par tous
les groupes. Soulignant l’importance de l’Asie, un marché en pleine croissance, et de
Shanghai, une métropole économique majeure, les rapporteurs de la commission ont
également insisté sur le fait que ce projet visait à assurer la participation de la Suisse à
la plus grande exposition universelle jamais organisée, et à tirer profit de cette occasion
d’importance pour l’économie, le tourisme et la politique en général. La gauche et les
Verts ont cependant fait part de leurs préoccupations concernant le problème des
droits de l’homme dans ce pays. A ce titre, une minorité emmenée par Jean-Claude
Rennwald (ps, JU) a proposé de subordonner la participation de la Suisse à
l’engagement formel de la Chine à respecter les droits de l’homme et les droits sociaux.
Estimant que faire le lien direct entre l'exposition universelle et la protection des droits
de l’homme n’était pas la bonne démarche, la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey
a déclaré que l’exposition universelle pouvait être une opportunité de présenter les
bonnes pratiques dans le domaine des droits humains, par exemple dans le cadre de la
responsabilité sociale des entreprises. Le plénum a rejeté la proposition de minorité
par 116 voix contre 56 avant d’accepter le projet par 139 voix contre 6. 52
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En tant que deuxième conseil, le Conseil national a examiné l’arrêté fédéral concernant
la prolongation de quatre ans (2008-2011) des mesures de promotion civile de la paix et
de renforcement des droits de l’homme. Le Conseil fédéral proposait dans ce projet
l’ouverture d’un crédit-cadre de 240 millions de francs. Si l’entrée en matière n’a pas
été contestée, une minorité de la commission, composée exclusivement de membres
du groupe UDC, a proposé de renvoyer le projet au Conseil fédéral en le chargeant
d’élaborer une stratégie de promotion de la paix qui exclue tout engagement militaire
et qui garantisse un respect total de la neutralité pour toutes les missions. A l’opposé,
les rapporteurs de la commission ont soutenu le projet en rappelant que la promotion
civile de la paix et la consolidation des droits de l’homme étaient au cœur de la
politique extérieure suisse, ajoutant que la politique menée dans ce domaine a permis
de renforcer la visibilité et l’influence de la Suisse au niveau international. Les autres
groupes parlementaires soutenant eux aussi le projet sans réserve, la proposition de
renvoi a été rejetée par 114 voix contre 52. Lors de la discussion par article, la majorité
de la commission a proposé de relever le montant du crédit-cadre de 20 millions pour
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le porter à 260 millions de francs, soulignant que le plan financier de la Confédération
prévoyait initialement un montant de 265 millions. Estimant que la baisse du cours du
dollar entraînait déjà une augmentation des moyens disponibles et que le renforcement
nécessaire de l’efficacité des mesures permettrait de toute façon d’atteindre les
objectifs visés, une minorité de la commission emmenée par Walter Müller (prd, SG) a
proposé de se rallier à la version du Conseil fédéral et du Conseil des Etats. Le plénum
s’est finalement rallié à la proposition de la minorité, avant d’approuver le projet par
123 voix contre 50 au vote sur l’ensemble. 53

Le Conseil des Etats et le Conseil national ont tous deux pris acte du rapport de
politique extérieure 2018 au mois de mars 2019. Faisant écho aux objectifs définis dans
le cadre de la Stratégie de politique étrangère 2016-2019, le rapport en question dresse
un bilan général de l'action portée par la Suisse en termes de politique extérieure
durant l'année écoulée. Rapporteur pour la CPE-CE, Didier Berberat (ps, NE) a entre
autres évoqué le défi majeur que représente la préservation d'un ordre international
basé sur le droit – et ce notamment face à l'imprévisibilité de certains dirigeants
politiques, États-Unis et Chine en tête –, les difficultés à concilier politiques
économiques et droits de l'homme – à l'exemple des relations établies avec la Chine
dans le contexte de la mise en œuvre de l’initiative des nouvelles routes de la soie –, le
rôle crucial des bons offices offerts par la Suisse en faveur de la promotion de la paix
ainsi que les réformes prévues par la Stratégie de politique extérieure 2020-2023
quant à l'organisation du personnel diplomatique. En matière de développement,
l'intérêt apporté par la Confédération à l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement
durable a également été salué. Sans surprise, le rapport présenté aux chambres
accordait également une place de choix à la question européenne, et plus
particulièrement aux préoccupations relatives au Brexit et aux relations Suisse-UE. Tel
que formulé par Claude Béglé (pdc, VD), rapporteur pour la CPE-CN, «la question
centrale a été, et est encore, celle de l'accord-cadre institutionnel entre la Suisse et
l'Union européenne», condition sine qua non pour l'accès de la Suisse au marché
européen. 
Alors qu'au Conseil des États, le rapport de politique extérieure 2018 n'a suscité aucun
commentaire ou presque, au Conseil national, les interventions se sont succédées à la
tribune. Roger Köppel (udc, ZH) a exprimé tout le mal qu'il pensait de l'accord cadre
avec l'UE. Carlo Sommaruga (ps, GE) a interrogé le conseiller fédéral Ignazio Cassis
quant aux raisons de la diminution du crédit-cadre pour la Suisse comme État-hôte et
dénoncé le refus du DFAE de mettre en œuvre sa motion en faveur de la ratification du
traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Prenant pour exemple le manque
d'initiative de la part du gouvernement helvétique quant au conflit israélo-palestinien
ou à la guerre civile faisant rage au Yémen, Denis de la Reussille (pst, NE) a, au nom du
groupe des Verts, déploré que l'orientation du rapport soit, de manière générale,
centrée uniquement sur les échanges commerciaux et économiques, et ce notamment
aux dépens du respect des droits humains. 54
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Beziehungen zur EU

Le 2 décembre 2016, le Conseil fédéral soumettait au Parlement le projet d'arrêté
fédéral relatif à la ratification de la Convention d'Istanbul, promulguée par le Conseil
de l'Europe et destinée à lutter contre la violence faite aux femmes ainsi que, de
manière générale, contre la violence domestique. Entré en vigueur en 2014, le texte se
fixe également pour objectif de tendre, à l'échelle européenne, vers la suppression de
toute forme de discrimination féminine, tout en oeuvrant activement pour l'égalité
homme femme.
Le Conseil des Etats s'est penché le premier sur cet objet, lors de la session
parlementaire de printemps 2017. La chambre haute s'est exprimée à la majorité en
faveur de la ratification (32 voix pour l'adhésion au projet, 12 contre et une abstention),
faisant fi des réticences de la petite minorité de droite conduite par le libéral-radical
Thomas Hefti (GL, plr). Plaidant pour la non entrée en matière, la minorité mettait en
effet en garde contre l'imposition de contraintes extérieures, la perte de liberté
d'action nationale ou toute forme d'harmonisation législative susceptibles de découler
de la ratification du texte en question.
Au tour désormais du Conseil national, en tant que seconde instance, de se prononcer
sur cet objet. 55
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Le 31 mai 2017, le Conseil national a procédé à l'examen du projet d'arrêté fédéral
concernant la ratification de la Convention d'Istanbul. Les arguments de la minorité
d'opposition, plaidant pour la non entrée en matière, ont notamment été présentés à la
chambre basse par l'UDC genevois Yves Nidegger selon les termes suivant: "le droit
suisse prescrit déjà tout ce que la Convention d'Istanbul impose de mettre en œuvre
et, surtout, il va bien au-delà de ce que la convention prescrit." A ce raisonnement,
Christa Markwalder (plr, BE), a répondu que la Suisse était membre du Conseil de
l'Europe depuis 1963 et qu'elle partageait, avec l'institution en question, de
nombreuses valeurs telles que la promotion des droits de l'homme, la démocratie ou
encore l’État de droit. Selon la libérale radicale bernoise, la lutte contre la violence
domestique et la violence faite aux femmes appartient à ces valeurs. En refusant la
ratification de la Convention d'Istanbul, la Suisse enverrait ainsi un signal extrêmement
négatif au reste du monde.
Le Conseil national s'est finalement prononcé en faveur du projet relatif à la ratification
de la Convention d'Istanbul (123 voix pour, 50 contre et 10 abstentions) et la version
définitive du texte a été acceptée par chacune des deux chambres lors du vote final du
16 juin 2017. 56
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Le 7 mars 2018, le Conseil national s'est également prononcé en faveur de l'accord
additionnel au Fonds pour la sécurité intérieure et de la reprise du règlement (UE)
n°514/2014 (107 voix pour, 74 contre et 9 abstentions lors du vote sur l'ensemble). Dans
les rangs de la chambre du peuple, l'opposition au projet d'arrêté fédéral a été portée
par les groupes parlementaires des Verts et de l'Union démocratique du centre. Tout
comme leurs homologues européens, Lisa Mazzone (verts, GE) et Balthasar Glättli (verts,
ZH) ont tour à tour dénoncé un instrument participant à la consolidation de la
"forteresse Europe" et appelé à la création d'un espace européen propice au respect
des droits de l'Homme. Sur la droite du spectre politique, Adrian Amstutz (udc, BE) a
quant à lui souligné l'inefficacité du système Schengen dans la lutte contre
l'immigration illégale.
Les chambres fédérales ont néanmoins toutes deux apporté leur soutien au projet
présenté par le Conseil fédéral lors du vote final du 16 mars 2018 (109 voix pour, 74
contre et 9 abstentions au Conseil national / 36 voix pour, 6 contre et 0 abstention au
Conseil des Etats). 57
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Beziehungen zu internationalen Organisationen

Le Conseil fédéral a autorisé le DFJP à ouvrir une procédure de consultation portant
sur le projet de ratification du protocole facultatif à la Convention de l’ONU contre la
torture, signé par la Suisse le 25 juin 2004, et sur la législation d’application. Le Conseil
fédéral propose notamment d’instituer une Commission nationale de prévention de la
torture. Les cantons, qui s’étaient déjà prononcés dans le cadre d’une audition, ont
préféré une solution fédérale à une solution à l’échelon cantonal ou de type
concordataire. 58
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Le Conseil fédéral a présenté son message relatif à la coopération avec les tribunaux
internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international
humanitaire. Le gouvernement demande la prolongation de l’arrêté fédéral du 21
décembre 1995, initialement limité à fin 2003 mais prolongé par le parlement jusqu’au
31 décembre 2008, afin que la coopération entre la Suisse et les tribunaux
internationaux ad hoc chargés de juger les crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie
et au Rwanda (ainsi que les crimes contre l’humanité et autres graves violations du droit
international humanitaire commis en Sierra Leone) puisse disposer d’une base légale et
se poursuivre au-delà de 2008. 59
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Le Conseil des Etats a adopté, moyennant une légère modification par rapport à la
version du Conseil fédéral, le projet d’arrêté fédéral portant approbation et mise en
œuvre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 60
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En mars, le Conseil des Etats à adhéré à la position du Conseil national concernant le
message de décembre 2006 portant approbation et mise en œuvre du Protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains et dégradants. Au vote final, le projet du Conseil fédéral
modifié a été adopté à l’unanimité au Conseil des Etats et par 183 voix contre 10 au
Conseil national. 61
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En décembre, le DFJP a mis en consultation le projet d'arrêté concernant la mise en
œuvre et la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la
traite des êtres humains et l'avant-projet de loi fédérale sur la protection
extraprocédurale des témoins. 62
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Im Juni diskutierte die kleine Kammer als Erstrat den Bundesbeschluss über das
Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels. Für die
innerstaatliche und internationale Bekämpfung des Menschenhandels würden durch
dieses Übereinkommen rechtliche Leitlinien in den Bereichen Strafrecht, Opferhilfe,
Ausländerrecht und Zeugenschutz geschaffen und die Prävention verbessert. Der
Ständerat stimmte dem Bundesbeschluss einstimmig zu. Bei den Beratungen im
Nationalrat stellte eine Minderheit Schwander (svp, SZ) den Antrag auf Nichteintreten
mit dem Argument, dass die Schweiz bereits die grosse Mehrheit aller Punkte der
Konvention erfülle und die Unterzeichnung somit kaum einen Nutzen bringen würde.
Trotz dieser Einwände wurde mit 126 zu 33 Stimmen Eintreten beschlossen und der
Nationalrat stimmte mit grosser Mehrheit für die Annahme des Bundesbeschlusses. 63
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L’acceptation en 1994 et 1995 des résolutions de l’ONU portant sur la création des
tribunaux ad-hoc responsables de juger les violations graves du droit humanitaire
commises en ex-Yougoslavie et au Rwanda avait nécessité la création d’une loi réglant la
coopération de l’entraide internationale en matière pénale. Lors de sa session, le
Conseil des Etats a approuvé à l’unanimité la prolongation, jusqu’en 2023, de la durée
de validité de cette même loi fédérale qui ancre la coopération de la Suisse avec les
tribunaux internationaux. Le Conseil national devra se prononcer sur cet objet en 2013.
Ces propositions s’alignent sur les objectifs suisses au sein de l’ONU que sont les
réformes institutionnelles et la sécurité humaine. 64
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Au début du mois de mars 2017, le Conseil national a à son tour pris acte du onzième
rapport concernant la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe. Le Conseil de
l'Europe joue un rôle primordial dans l'ordre juridique international, particulièrement
en ce qui concerne le respect des droits humains, de la démocratie et de l'Etat de
droit. A ce titre, la Suisse a d'ores et déjà ratifié 122 des 219 conventions du Conseil de
l'Europe, soit environ 55 pour cent. Un résultat qui, selon certains membres de la CPE-
CN, pourrait encore être amélioré. Ainsi le socialiste genevois Manuel Tornare a-t-il
qualifié l'attitude de la Suisse de "parfois quelque peu frileuse au regard du mandat
constitutionnel donné à la Confédération de contribuer à promouvoir le respect des
droits de l'homme", plaidant en faveur d'une accélération du processus d'adhésion à
certaines conventions ou protocoles additionnels. En définitive, Didier Burkhalter a
jugé opportun de rappeler le principe selon lequel la Suisse signe uniquement les
engagements qu'elle est assurée de pouvoir ratifier, soit des engagements ne
présentant aucune incompatibilité majeure avec la législation nationale. 65
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Gute Dienste

Dans son message concernant la loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la
paix et de renforcement des droits de l’homme, le gouvernement a souligné que ces
mesures faisaient partie intégrante de la politique extérieure suisse, telle que définie
dans le Rapport sur la politique extérieure 2000. Les autres objectifs étaient, et sont
toujours, la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger, la préservation
des ressources naturelles et enfin le soulagement des populations dans le besoin et la
lutte contre la pauvreté. Le projet de loi était complété par une demande d’un premier
crédit-cadre de 240 millions de francs couvrant une période de quatre ans (dès le
premier janvier 2004). Ce dernier message présentait également les stratégies et les
priorités gouvernementales. Outre ces deux projets, les chambres ont examiné, lors des
mêmes séances, l’ouverture d’un crédit-cadre pour des mesures relatives à la
promotion civile de la paix au DDPS. Il s’agissait d’un montant de 180 millions de francs
principalement destiné aux trois centres de Genève : Centre de politique de sécurité ;
Centre international de déminage humanitaire ; Centre pour le contrôle démocratique
des forces armées. Mis à part la poursuite et la consolidation de leurs activités, le
gouvernement a manifesté sa volonté de les compléter par une « Maison de la Paix »
permettant de réunir géographiquement ces entités et de mettre des locaux à la
disposition d’institutions actives dans les mêmes domaines. Le gouvernement a rappelé
qu’il ne s’agissait pas d’une augmentation des moyens mais du passage d’un crédit
annuel à un crédit-cadre. La nouvelle base légale de ces projets, la loi fédérale sur des
mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme,
examinée en même temps par le parlement, imposait ce changement dans l’attribution
des crédits. 66
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En tant que première chambre, le Conseil national a traité ces objets lors de la session
de printemps de l’année sous revue. Lors du débat d’entrée en matière, une minorité
de la commission, emmenée par le Zurichois Ueli Schlüer (udc), a recommandé de
n’entrer en matière sur aucun des deux objets (loi et crédit-cadre de 240 millions de
francs), invoquant des raisons financières et l’inutilité de se munir d’une base légale. La
proposition de la minorité a été balayée par 116 voix contre 20. Lors de l’examen de
détail, Schlüer a été particulièrement présent avec trois propositions de minorités.
Dans l’intervention consacrée à ses trois requêtes, il a combattu les dispositions
prévoyant l’exécution des tâches par des Organisations non-gouvernementales (ONG) et
la création d’une Commission consultative à disposition du Conseil fédéral. La
Direction du développement et de la coopération (DDC) disposait, selon lui, de
suffisamment d’experts confirmés. Il a estimé que l’implication de tous ces acteurs
(Confédération, administration, experts, ONG) et la création de nouveaux canaux de
financement en découlant, n’étaient pas souhaitables. Il n’a été suivi sur aucune de ses
revendications. Une proposition du député genevois Christian Grobet (Alliance de
Gauche), prévoyant un soutien financier de la Confédération en faveur d’institutions
actives dans les domaines du droit international humanitaire et des droits de l’homme,
a été nettement rejetée (116 voix contre 7). Elle n’a même pas obtenu le soutien du
groupe socialiste qui estimait que les montants à disposition ne permettaient pas
d’élargir le cercle des bénéficiaires. Au vote sur l’ensemble, le texte a été adopté par
107 voix (dont 6 udc) contre 24 (23 udc et 1 ds). Concernant le crédit-cadre, l’entrée en
matière s’est faite sans débat, celui-ci ayant été mené lors de l’examen de la loi. La
proposition de non entrée en matière de la minorité Schlüer (udc, ZH) a été rejetée par
111 voix contre 24 (23 udc, 1 ds). Un certain nombre de propositions, d’augmentation
des moyens pour la gauche et de diminution pour la droite, de modifications des
montants ont été écartées par les députés. Ils ont ensuite débattu de l’ouverture d’un
crédit-cadre pour des mesures relatives à la promotion civile de la paix au DDPS. Une
proposition de non entrée en matière du démocrate du centre Ulrich Schlüer (ZH) a été
rejetée par 122 voix contre 13. L’argument du Zurichois concernant la nécessité de fixer
des priorités au niveau des dépenses du DDPS, avant d’accorder d’éventuels crédits
pour des activités secondaires, n’a pas convaincu. Au vote sur l’ensemble, une large
majorité des parlementaires a soutenu le projet (122 voix favorables contre 10). Les
seuls opposants appartenaient au groupe UDC, auquel il convient d’ajouter le
démocrate suisse Bernhard Hess (BE). 67
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Lors de la session d’automne, le Conseil des Etats a abordé les trois dossiers. L’entré
en matière sur la loi a été décidée sans opposition. La minorité Brunner (ps, GE) est
parvenue introduire une disposition rendant possible des partenariats entre la
Confédération et des instituts de recherche et de formation en matière de droit
international humanitaire. Il ne s’agissait toutefois pas d’accorder des subventions mais
simplement de permettre ce type de collaboration. Sur proposition de sa commission,
le plénum a refusé, contre l’avis du Conseil fédéral, de créer une Commission
consultative. De plus, il a exigé la rédaction d’un rapport annuel aux commissions
parlementaires compétentes. Le rapporteur de la commission a rappelé qu’il était
important que le contrôle, la fixation d’objectifs ainsi que la conception générale de
ces politiques soient soumis au parlement, et non pas à des commissions d’experts. Au
vote sur l’ensemble, le projet a été accepté à l’unanimité. L’entrée en matière sur le
crédit-cadre n’a fait l’objet d’aucune opposition. Trois propositions concernant le
montant du crédit ont été faites : la majorité de la commission estimait que 175 millions
de francs étaient suffisant ; la minorité Briner (prd, SH) proposait d’aller jusqu’à 200
millions ; celle emmenée par Christiane Brunner (ps, GE) voulait s’en tenir au choix du
Conseil national (240 millions). C’est finalement la solution médiane qui a été retenue
avec un montant de 200 millions de francs, introduisant ainsi une divergence avec la
chambre basse. Au vote final, le projet a été accepté par 24 voix contre 3. L’entrée en
matière sur le crédit-cadre pour des mesures relatives à la promotion civile de la paix
au DDPS a été acceptée sans opposition. Lors de l’examen de détail, les montants
acceptés par le Conseil national, correspondant par ailleurs aux demandes du
gouvernement, n’ont pas été contestés. Les conseillers aux Etats ont reformulé l’arrêté
dans le sens d’une plus grande responsabilisation du Conseil fédéral dans les grandes
orientations à fixer. Le texte originel prévoyait que le département compétent joue un
rôle prépondérant. L’objet a finalement été accepté à l’unanimité. 68
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A la session d’hiver, l’examen des trois objets a été achevé. Pour le crédit-cadre
destiné aux mesures relatives à la promotion civile de la paix du DDPS, le Conseil
national a adhéré à la décision du Conseil des Etats. Sur le crédit-cadre, le national a
fait un pas en direction de la chambre haute en acceptant (par 116 voix contre 61) le
compromis Müller-Hemmi (ps, ZH) à 220 millions de francs. Il n’a suivi ni la minorité
Schlüer (udc, ZH), qui proposait de suivre le Conseil des Etats à 200 millions, ni la
majorité de la commission, qui voulait maintenir les 240 millions de francs. Dans le
débat sur la loi, le refus du Conseil des Etats de créer une Commission consultative et
l’obligation faite au gouvernement de rendre un rapport annuel sur ses activités ont été
confirmés. Les autres divergences ont été maintenues. Le lendemain, la chambre des
cantons s’est, une dernière fois, saisie de la loi et du crédit-cadre et s’est ralliée au
Conseil national. La loi a été adoptée en votation finale à la fin de la session d’hiver. Le
Conseil des Etats l’a acceptée à l’unanimité, alors qu’à la chambre basse, une majorité
du groupe UDC, aidée par les deux élus de l’UDF, n’est par parvenue à empêcher
l’adoption de la loi (139 voix contre 45). 69
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Aussenwirtschaftspolitik

Au mois de juin 2019, le Conseil national s'est à son tour penché sur le projet d'arrêté
fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange actualisé entre les Etats de
l'AELE et la Turquie et de l'accord agricole révisé entre la Suisse et la Turquie. La
chambre basse s'est dans un premier temps montrée favorable à l'entrée en matière
(131 voix pour, 55 contre et 1 abstention), et ce aux dépens de la minorité Molina (ps,
ZH), qui proposait aux conseillères et conseillers nationaux de renvoyer le projet au
Conseil fédéral, afin que l'arrêté fédéral en question ne soit soumis une nouvelle fois à
l'Assemblée fédérale uniquement lorsque le constat d'une amélioration de la situation
des droits de l'homme en Turquie aurait été établi (la minorité s'en réfère alors au
rapport de la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et/ou au
rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'homme). Lors du
vote sur l'ensemble, le Conseil national s'est prononcé de manière analogue à la
majorité du Conseil des Etats et de la CPE-CN, en acceptant le projet d'arrêté fédéral
par 129 voix contre 49 et 6 abstentions. 
Les deux chambres ont confirmé l'adoption de la version définitive du texte à l'occasion
du vote final du 21 juin 2019. 70
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Au mois de juin 2019, le Conseil national s'est à son tour prononcé sur le projet d'arrêté
fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et
l’Équateur. Tout comme la chambre haute, la chambre basse s'est ralliée à la version du
projet élaboré par le Conseil fédéral (134 voix pour et 43 abstentions lors du vote sur
l'ensemble). La proposition de la minorité Nussbaumer (ps, BL), qui prévoyait
l'introduction d'un mécanisme institutionnel basé sur une collaboration entre
partenaires sociaux et organisations spécialisées de la société civile afin d’observer la
mise en œuvre des dispositions relatives aux normes de travail, aux droits de l’homme
ou à la protection de l'environnement a ainsi été rejetée.
L'arrêté fédéral a définitivement été adopté par les chambres fédérales à l'occasion du
vote final du 21 juin 2019. 71
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Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Le Conseil des Etats a validé l'échange automatique de renseignements (EAR) avec 18
États partenaires supplémentaires. A l'opposé du Conseil national, il a refusé l'accord
avec la Turquie. L'intervention militaire, dans le nord de la Syrie, en violation avec le
droit international a fait pencher la balance. Les 18 États partenaires sont l’Albanie,
l’Azerbaïdjan, le Brunéi Darussalam, la Dominique, le Ghana, le Kazakhstan, le Liban,
Macao, les Maldives, le Nigéria, Niue, le Pakistan, le Pérou, le Samoa, Sint-Maarten,
Trinité-et-Tobago, le Vanuatu et Oman. La chambre des cantons en a profité pour
pointer du doigt le respect de la confidentialité des données. Les sénateurs et
sénatrices ont d'ailleurs précisé que la mise en application dans certains pays devait
être contrôlée, notamment par l'OCDE, afin de s'assurer qu'elle n'engendre pas de
violation des droits de l'homme. 72
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Der Bundesrat veröffentlichte im Herbst seine Botschaft über die Genehmigung des
Zusatzprotokolls über die Transplantation menschlicher Organe und Gewebe zum
Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin. Das Zusatzprotokoll führt die
Regelungen des Übereinkommens über Menschenrechte und Biomedizin des
Europarates im Bereich der Transplantationsmedizin näher aus. Es geht darum, einen
minimalen Schutzstandard im Bereich der Transplantation festzulegen und den Handel
mit Organen zu verhindern. Die im Zusatzprotokoll geregelten Aspekte der
Transplantationsmedizin und die Frage nach einer solchen Regelung auf internationaler
Ebene waren mehrfach Gegenstand einer Vernehmlassung. Deswegen verzichtete der
Bundesrat auf eine erneute Vernehmlassung für das Zusatzprotokoll. Unterschiede zum
Transplantationsgesetz bestehen bei der Lebendspende, die im Transplantationsgesetz
teilweise liberaler geregelt wird: Verzichtet wird auf den Grundsatz der Subsidiarität
der Lebendspende, das heisst, es wird nicht verlangt, dass eine Lebendspende nur
möglich ist, wenn keine geeigneten Organe oder Gewebe verstorbener Personen zur
Verfügung stehen. Um die Gefahr des Organhandels und Druckversuche auf die
Spenderin zu verhindern bedarf es für eine Lebendspende einer engen persönlichen
Beziehung zwischen der empfangenden und der spendenden Person oder der
Zustimmung einer unabhängigen Instanz. 73
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Der Nationalrat stimmte dem Zusatzprotokoll über die Transplantation menschlicher
Organe und Gewebe zum Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin zu.
Dieses legt einen minimalen internationalen Schutzstandard im Bereich der
Transplantation menschlicher Organe und Gewebe fest. Es wurde in der
Gesamtabstimmung mit 156 zu 7 Stimmen und in der Schlussabstimmung einstimmig
angenommen. Bei der Ratifizierung müssen im Bereich der Lebendspende drei
Vorbehalte gemacht werden: 1. Es sollen weiterhin Lebendspenden möglich sein, auch
wenn Organe von Toten vorhanden sind. 2. Für die Lebendspende ist keine enge
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persönliche Beziehung zwischen spendender und empfangender Person oder die
Zustimmung einer unabhängigen Instanz nötig. 3. Lebendspenden urteilsfähiger
Personen sind nicht nur für Geschwister sondern gemäss geltendem schweizerischem
Recht auch für Eltern und Kinder zulässig. Der Ständerat stimmte dem Beschluss des
Nationalrates einstimmig zu und nahm das Zusatzprotokoll auch in der
Schlussabstimmung einstimmig an. 74

Medizinische Forschung

1999/2000 war der Bundesrat mit einer von beiden Kammern überwiesenen Motion
Plattner (sp, BS) verpflichtet worden, ein Rahmengesetz über die medizinische
Forschung am Menschen vorzulegen. Als Reaktion auf die Kontroverse um das Genfer
Gesuch beschloss er, die Regelung der Forschung an menschlichen Embryonen in
einem eigenen Bundesgesetz vorzuziehen und dieses später in das Gesetz über die
Forschung am Menschen zu integrieren. Das Vorgehen des SNF bezeichnete das EDI als
„legal“, da es keine klare Regelung für den Import von Stammzellen gebe. Die Parteien
hielten sich in dieser Frage relativ bedeckt. SVP und FDP erklärten, sich noch kaum mit
der Materie beschäftigt zu haben; die FDP begrüsste allerdings den Entscheid des
Nationalfonds. Die SP gründete eine Fachkommission, fasste aber keine Beschlüsse. Für
die CVP verlangte Nationalrätin Dormann (LU) ein vorläufiges Verbot der
verbrauchenden Forschung und strenge Regelungen für den Import embryonaler
Stammzellen. Die GP sprach sich für ein umfassendes Verbot aus. Der Nationalrat wollte
sich ebenfalls nicht festlegen und lehnte eine Parlamentarische Initiative Schmied (svp,
BE) (Pa. Iv. 00.406) ab, die ein absolutes Verbot der Embryonenforschung verlangte 75
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2001 hatte der Bundesrat dem Parlament zwei Übereinkommen des Europarats zur
Genehmigung vorgelegt, einerseits das Übereinkommen über Menschenrechte und
Biomedizin von 1997 und andererseits das erste Zusatzprotokoll dazu, welches das
Klonen menschlicher Lebewesen verbietet. Mit der Konvention liegt erstmals ein
eigenständiges Übereinkommen zur Biomedizin auf internationaler Ebene vor. Es
handelt sich um ein Kernübereinkommen, das nur die wichtigsten Grundsätze enthält.
Zusatzprotokolle sollen einzelne Bereiche näher regeln. Jeder Staat bleibt zudem frei,
im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin über die Konvention
hinausgehende Schutzbestimmungen aufzustellen. 2002 hatten die Kammern die
Behandlung des Übereinkommens und des Zusatzprotokolls bis zum Abschluss
laufender Gesetzgebungsprozesse im Bereich von Transplantations- und
Fortpflanzungsmedizin sistiert. 

Im Nationalrat, der die Abkommen in der Herbstsession des Berichtsjahres als erster
behandelte, beantragte eine Kommissionsminderheit um Graf (gp, BL), die
Verhandlungen erneut bis zum Vorliegen des Verfassungsartikels und des geplanten
Gesetzes über die Forschung am Menschen auszusetzen. Sie kritisierte zudem das zu
geringe Schutzniveau der Konvention, welches fremdnützige Forschung an nicht
einwilligungsfähigen Menschen, wie Kindern, Demenzkranken oder schwer behinderten
Menschen rechtsverbindlich erlaube, weshalb sie gleichzeitig einen Antrag auf
Nichteintreten stellte. Unterstützung fand sie in der eigenen Fraktion sowie bei Teilen
der SP, die sich mehrheitlich aber doch, wenn auch ohne Begeisterung, für die
Ratifikation aussprach. Die Fraktionen von FDP, CVP und SVP unterstützten die
Vorlagen. Der Nationalrat lehnte schliesslich eine Sistierung der Beratung mit 121 zu 27
Stimmen ab und trat mit 120 zu 19 Stimmen auf das Geschäft ein. In der
Gesamtabstimmung genehmigte er mit 121 zu 17 Stimmen (geschlossene GP und EVP) bei
13 Enthaltungen das europäische Biomedizin-Übereinkommen, allerdings mit zwei
Vorbehalten aufgrund des Transplantationsgesetzes, wo die Schweizer Regelung
weniger streng ist, und gab gleichzeitig dem Bundesrat die Ermächtigung für die
Ratifizierung. Das Zusatzprotokoll über das Verbot des Klonens menschlicher
Lebewesen nahm der Rat mit 144 zu 3 Stimmen an. Der Ständerat fügte einen weiteren
Vorbehalt an, welcher es erlaubt, bis zum Vorliegen des revidierten
Erwachsenenschutzrechtes in Bezug auf entscheidungsunfähige Personen nicht nur die
Bestimmungen des Übereinkommens in Anwendung zu bringen, sondern auch jene, die
einzelne Kantone haben; in der Gesamtabstimmung genehmigt er beide Abkommen
einstimmig. 76
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Die im Vorjahr verbliebenen Differenzen beim Übereinkommen über Menschenrechte
und Biomedizin zwischen den Räten konnten im Berichtsjahr überwunden werden,
indem sich der Nationalrat den Änderungen des Ständerates anschloss. Der Vorbehalt
des Ständerates erlaubte es, bis zum Vorliegen des Erwachsenenschutzgesetzes in
Bezug auf entscheidungsunfähige Personen, nicht nur die Bestimmungen des
Übereinkommens in Anwendung zu bringen, sondern auch jene, die einzelne Kantone
haben. Im Anschluss nahm der Nationalrat das Übereinkommen mit 168 zu 22 Stimmen
und der Ständerat einstimmig an. Auch das Zusatzprotokoll nahmen beide Räte
einstimmig an. 77
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Suchtmittel

In der Vernehmlassung stiessen die bundesrätlichen Vorschläge auf viel Kritik. Die
bürgerlichen Parteien, die Arbeitgeberorganisationen, der Gewerbeverband, die
betroffene Tabak- und Alkoholindustrie, die von der Werbung profitierenden Medien,
Agenturen und Kinos, aber auch Sportverbände und kulturelle Organisationen, welche
weitgehend vom Sponsoring leben, lehnten die bundesrätlichen Vorschläge zum Teil
ganz vehement ab. Unterstützung fand der Bundesrat hingegen bei der SP, den Grünen,
den Gewerkschaften sowie den Organisationen für Gesundheit und
Konsumentenschutz. Dem Initiativkomitee ging der Gegenvorschlag hingegen zu wenig
weit, weshalb es beschloss, sein Begehren nicht zurückzuziehen. 78
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Der Bundesrat gab die Frage, ob der Drogenkonsum straffrei werden solle, in eine
breite Vernehmlassung. Die FDP sprach sich grundsätzlich für eine Strafbefreiung des
Konsums aus, wollte diesen aber auf den privaten Bereich beschränken. Die SP forderte
eine möglichst rasche Entkriminalisierung nicht nur beim Konsum, sondern auch beim
Erwerb und Besitz kleiner Drogenmengen für den Eigenverbrauch. Beide Parteien
stimmten der Kommission Schild bezüglich der ärztlichen Verschreibung von
Betäubungsmitteln zu. Ihr Nein zur Strafbefreiung bekräftigte die SVP. In der Frage der
Drogenabgabe wollte sich die SVP nicht definitiv festlegen, sondern vorerst den
Abschluss der Versuche abwarten. Die CVP, die 1994 noch zusammen mit FDP und SP
das Programm "für eine kohärente Drogenpolitik" unterstützt hatte, welches die
Entkriminalisierung des Konsums vorsah, sprach sich nun ebenfalls für den Beibehalt
der Strafverfolgung aus, wobei ihrer Meinung nach die Richter aber vom Grundsatz der
Opportunität sollen Gebrauch machen können. Der Weiterführung der Heroinabgabe
stimmte sie zu. Die Kantone zeigten sich gespalten. Graubünden und Baselland
befürworteten die Entkriminalisierung grundsätzlich, der Tessin zeigte sich nicht
abgeneigt. Als falschen Weg stuften hingegen Thurgau, St. Gallen und Wallis die
Strafbefreiung ein, wobei St. Gallen aber, wie Schaffhausen und Zürich eine
Strafbefreiung für den Konsum von Cannabis unterstützte. Von den Organisationen
verlangte der Verband Sucht- und Drogenfachleute (VSD) nicht nur eine Strafbefreiung
für Konsum, sondern ein Staatsmonopol für die Abgabe verschiedener Suchtmittel. Für
eine Strafbefreiung sprachen sich auch die Eidg. Kommission für Jugendfragen (EKJ),
die Dachorganisation der Jugendverbände (SAJV), der Dachverband schweizerischer
Lehrerinnen und Lehrer (LCH) sowie die Stiftung Pro Juventute aus. Der Bundesrat
fühlte sich durch die Ergebnisse der Vernehmlassung in seiner Vier-Säulen-Politik
bestätigt, kündigte aber an, dass er mit weiteren Beschlüssen zuwarten wolle, bis das
Ergebnis der Volksabstimmung über die verbotsorientierte Initiative "Jugend ohne
Drogen" vorliegt. 79
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Soziale Gruppen

Kinder- und Jugendpolitik

Auf Antrag seiner Kommission fügte der Ständerat beim Kapitel über die Bügerrechte
die Bestimmung ein, wonach der Bund die Einbürgerung staatenloser Kinder
erleichtert (Art. 38 Abs. 3). Der Bundesrat verwies darauf, dass hier über die eigentliche
Nachführung hinausgegangen werde, anerkannte aber, dass der Antrag internationalen
Bestrebungen entspricht, weshalb er ihm nicht opponierte. Die neue Bestimmung
entfaltet ihre Wirkung vor allem bei jenen internationalen Adoptionen, welche – aus
welchen Gründen auch immer – schliesslich scheitern, bei denen das ausländische Kind
aber bereits in der Schweiz ist und ohne Einbürgerung riskieren würde, wieder in sein
Heimatland ausgeschafft zu werden, wo es meistens über keine familiären Strukturen
mehr verfügt. Dieser Beschluss entsprach einer 1993 vom Nationalrat angenommenen
parlamentarischen Initiative Zisyadis (pda, VD) (Pa.Iv. 92.423), die deshalb als erfüllt
abgeschrieben werden konnte. 80
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Menschen mit Behinderungen

Le gouvernement a publié un message demandant au parlement d’approuver la
Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées. Cette
convention permettrait de lutter efficacement contre les discriminations et de garantir
le respect des droits de l’homme des personnes handicapées. Selon le Conseil fédéral,
cette convention jouerait un rôle directeur en fixant des lignes directrices pour les
législateurs au niveau national. 81
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Der Bundesrat sah das Postulat von Siebenthal (svp, BE) zur Situation religiöser
Minderheiten und zu den von der Schweiz getroffenen Massnahmen zu deren Schutz im
Rahmen seines Aussenpolitischen Berichts 2016 als erfüllt an und beantragte dem
Nationalrat in seinem Bericht über Motionen und Postulate (17.006) die Abschreibung
des Geschäfts. 82
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Mit dem Referendum gegen die 11. AHV-Revision starteten die Sozialdemokraten
Anfang Oktober in die Schlussphase des Wahlkampfs. Erstmals in der Geschichte der
AHV habe das Parlament eine reine „Abbauvorlage“ beschlossen, welche vor allem die
Frauen, die Witwen sowie die unteren und mittleren Einkommen belaste. In einer
Resolution zur Krankenversicherung forderten die SP-Delegierten, nicht ausgeschöpfte
Beiträge zur Prämienverbilligung, vor allem der Kinderprämien, einzusetzen. Zudem
sollte die Ärzteschaft vermehrt preisgünstige Arzneimittel resp. Generika
verschreiben. 83

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2003
MAGDALENA BERNATH

Nach langem Zögern schloss sich die Parteiführung im März dem Referendum gegen die
Osthilfe an, das von den Schweizer Demokraten (SD) und der Lega dei Ticinesi
gemeinsam ergriffen worden war. Auf diese Weise verschaffte sie dem Referendum erst
die notwendige Basis für eine breite Unterstützung. Dieses Vorgehen wurde allgemein
als taktische Positionierung im Rechtsaussenspektrum angesehen, und die Partei hatte
Mühe, das Referendum von den Verträgen der Bilateralen II zu dissoziieren, die ihre
Bundesräte zuvor mitgetragen hatten. Die SVP begründete ihr Engagement gegen die
Kohäsionsmilliarde schliesslich auch kaum mit europapolitischen Argumenten, sondern
mit dem Verweis auf Unklarheiten bei der Finanzierung. Die Unterstützung des
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Referendums blieb aber parteiintern umstritten. 84

Noch vor der Abstimmung zur 5. IV-Revision forderte die SVP bereits eine 6. IV-
Revision. Sie verlangte, das jährliche Defizit der IV müsse allein mit Sparmassnahmen
behoben werden. Neue Mittel sollten erst nach einer Anpassung der Strukturen der IV
gesprochen werden. Um die Ausgaben einzuschränken schlug die SVP folgende
Massnahmen vor: Überprüfung aller bestehenden Renten und Einschränkung des
Invalididätsbegriffs auf „klare gesundheitliche Schäden“. Die SVP forderte zudem auch
Leistungskürzungen, unter anderem eine Halbierung der Kinderrenten, eine langsamere
Anpassung der Renten an die Teuerung und eine Reduktion des Minimaltaggeldes für
junge IV-Bezüger. 85
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Zum zweiten Mal kurz hintereinander feierte die SVP im Berichtsjahr einen Erfolg mit
einer Volksinitiative. Nachdem 2009 die Anti-Minarett-Initiative angenommen worden
war, akzeptierte der Souverän auch die Ausschaffungsinitiative. Erneut machte die SVP
dabei mit einem umstrittenen Plakat (Ivan S.) auf ihr Begehren aufmerksam. Der
Vorschlag von Bundesrätin Sommaruga, zwei SVP-Vertreter in die Arbeitsgruppe
aufzunehmen, die Vorschläge zur Umsetzung der Initiative erarbeiten sollte, wurde von
der SVP zuerst skeptisch aufgenommen. Die SVP sei nicht an einem Kompromiss,
sondern an einer „Eins-zu eins“-Umsetzung interessiert, liess sich Vizepräsident
Blocher verlauten. Erst nachdem die Forderung des EJPD nach absoluter
Vertraulichkeit fallen gelassen wurde, zeigte sich die SVP einverstanden mit einer
Mitarbeit und setzte zwei Vertreter ein. 86
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Seit jeher schwer tut sich die SP mit der Migrationspolitik. Ihre Bundesrätin und
Vorsteherin des Justiz- und Polizeidepartements Simonetta Sommaruga sorgte
allerdings mit Pragmatismus und viel Tatendrang dafür, dass sich die SP auch in diesem
Politikfeld ins Gespräch brachte. Parteiintern nicht unumstrittenen waren die
Lösungsansätze der Magistratin zur massiven Verkürzung der Asylverfahren. Trotz
Widerstands gegen die Marschrichtung der Bundesrätin aus den eigenen Reihen,
bezeichnete Präsident Levrat sie bezüglich der Flüchtlingspolitik als Glücksfall für die
Partei. 87
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MARC BÜHLMANN

In der Asylpolitik blieb die FDP ihrer harten Linie treu. Sie hiess in der Asyldebatte im
Sommer alle Verschärfungen bis auf die chancenlose SVP-Forderung nach
Internierungslagern für renitente Asylbewerber gut. Prompt kam die Kritik von links,
dass die FDP mit ihrem neuen Präsidenten Philipp Müller, der ja einst bereits mit der
18%-Forderung auf sich aufmerksam gemacht habe, einen Rechtsrutsch durchmache. 88
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Auch im Referendum gegen die Erhöhung der Abgaben für die Autobahnvignette
mischte die SVP mit. Aushängeschilder des erfolgreichen Referendumskomitees, das
innert kürzester Zeit mehr als doppelt so viele Unterschriften wie nötig gesammelt
hatte, waren die SVP-Nationalratsmitglieder Nadja Pieren (BE) und Walter Wobmann
(SO) sowie Claude-Alain Voiblet, Grossrat des Kantons Waadt. Einen Grossteil der
Administrationsarbeit leistete bei der Sammlung allerdings eine Gruppierung mit den
Namen „Alpenparlament“. Die Organisation aus dem Berner Oberland wird von zwei
ehemaligen Schweizer Demokraten geführt. Das Alpenparlament tritt im Internet mit
Verschwörungstheorien auf und vertreibt „Therapiegeräte“, mit denen sich HIV oder
Malaria heilen lasse. Nadja Pieren gab zu Protokoll, dass das Alpenparlament bei der SVP
angefragt und dann die Administration für die Unterschriftensammlung übernommen
habe; was die Gruppierung daneben machen würde, sei aber Privatsache. 89
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Bei der Abstimmungskampagne zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen zeigte sich
die SVP bereit, den Lead von der CVP zu übernehmen. Die CVP hatte sich von der
Kampagnenführung zurückgezogen, weil sie sich über die unklare Rolle Schwedens und
des Gripen-Herstellers Saab im Abstimmungskampf empörte. Parteipräsident Brunner
sagte in einem Radio-Interview, dass man jetzt keine Zeit mehr verlieren dürfe. Zu
einem Debakel verkam die Abstimmung dann nicht nur wegen des Erfolgs des
Referendums, sondern auch, weil sich Bundesrat Ueli Maurer während der Kampagne
einige „Entgleisungen“ – so die NZZ – leistete. Um aufzuzeigen, dass die alten
Kampfflugzeuge durch neue ersetzt werden müssten, stellte Maurer bei mehreren
Anlässen die Frage, wie viele Gebrauchsgegenstände man denn noch im Haushalt habe,
die älter als 30 Jahre seien. Bei ihm zu Hause sei das nur noch seine Frau. 90
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Gelöscht

Gelöscht

LÖSCHEN Der Nationalrat nahm in der Sommersession die Beratungen über die Ende
2001 vom Bundesrat vorgeschlagene Revision der Einbürgerungsbestimmungen auf
und setzte sie in der Herbstsession fort. Nichteintretensanträge von Maspoli (lega, TI)
und Hess (sd, BE) wurden mit 125:32 Stimmen abgelehnt. Eine von der SVP unterstützte
Kommissionsminderheit bekämpfte die vom Bundesrat im Hinblick auf eventuelle
Referenden und Volksabstimmungen vorgenommene Unterteilung der Reform in
einzelne Teilvorlagen. Sie beantragte die Rückweisung an den Bundesrat mit dem
Auftrag, anstelle der vorliegenden drei Gesetzesrevisionen (automatische Einbürgerung,
erleichterte und ordentliche Einbürgerung, Beschwerderecht) und zwei
Verfassungsrevisionen (erleichterte resp. automatische Einbürgerung) nur je eine
Vorlage auf Gesetzes- und Verfassungsebene vorzulegen. Auch dieser
Rückweisungsantrag wurde mit 122:36 Stimmen deutlich verworfen.
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HANS HIRTER

LÖSCHEN
In der Detailberatung geriet die vom Bundesrat vorgeschlagene und von der CVP und
den Liberalen unterstützte Verkürzung der minimalen Wohnsitzdauer für die
ordentliche Einbürgerung von zwölf auf acht Jahre von zwei Seiten unter Beschuss,
konnte sich aber durchsetzen: SP und Grüne verlangten eine Reduktion auf sechs
Jahre, die SVP und eine klare Mehrheit der FDP wollten die bisherigen zwölf Jahre
beibehalten. Bei den Bestimmungen über die erleichterte Einbürgerung von in der
Schweiz aufgewachsenen Ausländern lehnte der Rat die von der SVP beantragte
Verschärfung ab, dass diese nur für Personen gelten soll, die in der Schweiz geboren
sind, und nicht auch für diejenigen, welche mindestens fünf Jahre der obligatorischen
Schulzeit in der Schweiz absolviert haben. In der Gesamtabstimmung unterstützten die
SP, die FDP, die CVP, die GP und die LP die neuen Bestimmungen über die ordentliche
und die erleichterte Einbürgerung ohne Gegenstimme, die SVP lehnte sie mit 38:5
Stimmen ab.
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LÖSCHEN
Die vom Parlament in der Herbstsession verabschiedete neue Bürgerrechtsregelung
enthält folgende wichtige Neuerungen: Verkürzung der minimalen Wohnsitzdauer für
die ordentliche Einbürgerung von zwölf auf acht Jahre, Vereinheitlichung und
Lockerung der Vorschriften über die erleichterte Einbürgerung von in der Schweiz
aufgewachsenen Ausländern sowie die automatische Einbürgerung von Kindern der so
genannt dritten Generation, wobei die Eltern bei der Geburt auf die
Bürgerrechtserteilung an das Kind verzichten können. In der Schlussabstimmung über
die beiden Verfassungs- und die drei Gesetzesrevisionen stimmte im Nationalrat die
SVP fast geschlossen mit Nein; bei demjenigen Gesetz, worin auf eine explizite Regelung
des Beschwerderechts verzichtet wurde (BG über den Verlust und Erwerb des
schweizerischen Bürgerrechts), befand sich auch rund ein Drittel der FDP-Fraktion in
der Opposition. Der Vertreter der Schweizer Demokraten kündigte das Referendum
gegen die Gesetzesrevisionen an. Im Ständerat herrschte Einstimmigkeit mit Ausnahme
beim BG über den Verlust und Erwerb des schweizerischen Bürgerrechts
(Beschwerderecht). 91
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